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1 Charakterisierung des Umfangs und des prinzipielle n Herangehens an 
die Gefährdungsanalyse 

Nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern obliegt den 
Katastrophenschutzbehörden, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Das setzt 
voraus, die in Mecklenburg-Vorpommern möglichen Katastrophen und besonderen 
Gefährdungslagen zu ermitteln und zu bewerten. Obwohl solche außergewöhnlichen 
Situationen glücklicherweise selten eintreten, können aber ihre Auswirkungen dem 
Bundesland meistens beträchtlichen Schaden zufügen. Gerade deshalb ist eine 
hinreichende Planung der Kern für einen nahtlosen Übergang vom normalen Alltag zu 
schnellen zweckmäßigen Entscheidungen der Katastrophenschutzbehörden bei der 
Lenkung der notwendigen Abwehrhandlungen. 
Da dafür umfangreiche Datenmengen benötigt werden, ist der Einsatz von 
leistungsfähiger Software unumgänglich. Mit dem in Mecklenburg-Vorpommern 
landesweit eingeführten Programmsystem DISMA ist ein ausbaufähiges, für 
Katastrophenschutzplanung und Lenkung der Abwehr geeignetes Programmsystem 
vorhanden. 
 
Im vorliegenden Bericht werden folgende Schwerpunkte behandelt: 
·  Kategorien von Gefahrenschwerpunkten im Katastrophenschutz in Mecklenburg-

Vorpommern,  
·  Leitlinien zum Erfassen und Beurteilen von Landes- und 

Kreisgefahrenschwerpunkten,  
·  Musterszenarien und Darstellung der Gefährdungsbereiche in DISMA,  
·  Beurteilung vorhandener Datenbestände und Datenübernahmekonzepte,  
·  Strukturen von Katastrophenschutzplänen und Bereitstellen der Strukturen in 

DISMA,  
·  Erstellen eines Katalogs mit Begriffsbestimmungen und Definitionen. 
 
Das prinzipielle Herangehen wird durch folgende Aspekte charakterisiert: 
 
1. Die Aktualisierung der Gefährdungsanalyse hat das Ziel,  

- die in Mecklenburg-Vorpommern möglichen Gefahren zu charakterisieren,  
- Gefahrenpotenziale zu beschreiben und Gefährdungsbereiche zu empfehlen,  
- Methoden für das Ermitteln von Personen und Schutzgütern in 

Gefährdungsbereichen als Planungsgrundlage zu entwickeln,  
- in Gefährdungsbereichen Objekte zu finden, von denen weitere Gefahren 

ausgehen können (Domino-Effekte).  
 

2. Landes- und Kreisgefahrenschwerpunkte werden auf der Grundlage von 
außergewöhnlichen Ereignissen in Natur und Wirtschaft definiert. 
Methoden und Kriterien für die Bestimmung von Bereichen, in denen Auswirkungen 
möglich sind (Gefährdungsbereiche, Überflutungsgebiete) werden angegeben. 
Potenzielle Auswirkungen auf 
- betroffene Personen,  
- schützenswerte Objekte,  
- Objekte, von denen selbst Gefahren ausgehen können,  
werden in DISMA beispielhaft behandelt.  

 
3. Für die rechnerunterstützte Gefährdungsanalyse werden umfangreiche Daten 

benötigt. Um diese Daten in DISMA verfügbar machen zu können, wird die 
Möglichkeit der Übernahme bereits erfasster Sach- und Geodaten untersucht.  

 
4. Die Strukturen von Katastrophenschutzplänen werden entworfen und in DISMA 

Version 3.0 hinterlegt. 
 
 



2 Systematisierung aus Sicht der Katastrophenschutzp lanung 

Eine Grundlage für das systematische Erfassen der für den Katastrophenschutz 
relevanten Daten als Grundlage für eine PC-unterstützte Planung bestand darin, 
zunächst alle für den Katastrophenschutz relevanten Sachverhalte zu kategorisieren.  
Diese Kategorien sollen eine Übersicht geben, welche unterschiedlichen Sachverhalte 
im Katastrophenschutz zu berücksichtigen sind. Vom Charakter handelt es sich um 
einen allgemeinen Katastrophenschutz-Check.  
 
Folgende Kategorien wurden herausgearbeitet und untersetzt:  
 
1. GEFÄHRDUNG ausgehend von den Quellen für außergewöhnliche Situationen, die 

zu Katastrophen und besonderen Gefährdungslagen führen können, 
 

2. GEFAHRENABWEHR mit allen verfügbaren Möglichkeiten, Katastrophen und 
besondere Gefährdungslagen abzuwehren,  
 

3. SCHUTZOBJEKTE mit schützenswerten Bauten, Einrichtungen, Flächen,  
 

4. TECHNISCHE INFRASTRUKTUR mit den Einrichtungen, die für die Aufrechterhaltung 
der Lebensbedingungen erforderlich sind,  
 

5. AUSGEWÄHLTE GEOGRAPHISCHE INFORMATIONEN mit den für den 
Katastrophenschutz relevanten geographischen Informationen,  
 

6. PLANUNGSELEMENTE mit den im Rahmen der Katastrophenschutzplanung zu 
bestimmenden Objekten, Einrichtungen, Flächen. 

 
Eine Zusammenstellung der Kategorien im Katastrophenschutz ist dem Anhang 1 zu 
entnehmen.  
 
 
3 Erfassen und Beurteilen von Gefahrenschwerpunkten  

Daten zu Gefahrenquellen, die zu außergewöhnlichen Situationen führen können, sind 
grundsätzlich im Zusammenwirken mit den zuständigen Fachämtern im Landkreis und 
mit den Landesämtern zu ermitteln. Vergleiche hierzu auch Abschnitt 7 ÜBERNAHME 
VON DATEN NACH DISMA.  
 
Ein zusätzliches Hilfsmittel für das systematische Ermitteln von solchen 
Gefahrenquellen und das Sammeln von Daten zu deren Bewertung sind erprobte und 
speziell für diese Gefährdungsanalyse überarbeitete Checklisten1, vgl. Anhang 2.  
 
Die Kenntnis über potenzielle Gefahren in einem Gebiet ist eine Voraussetzung für das 
Abschätzen der Auswirkungen von Katastrophen und besonderen Gefährdungslagen.  
Dazu gehören auch als wichtige Grundlage Erkenntnisse, Erfahrungen und Unterlagen 
über außergewöhnliche Situationen vergangener Jahre.  
Die Checklisten enthalten zur Zeit mögliche Gefahrenquellen, die mit unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten zu Katastrophen und besonderen Gefährdungslagen füh-
ren können.  
 
Das sind mögliche Gefahrenquellen, die ihren Ursprung haben in 
·  Betrieben und Unternehmen (als Grundlage dient die Genehmigungsbedürftigkeit 

von Anlagen entsprechend 4. BImSchV2),  

                                                
1  Sächsisches Staatsministerium des Innern: Gefahrenanalyse zum Zwecke des 

Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen, 1993, ausgeführt von der TÜV Ostdeutschland 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH (jetzt TÜV Anlagentechnik GmbH) 



·  Lägern sowie der Be- und Entladung von Gefahrstoffen (als Grundlage dient die 
Genehmigungsbedürftigkeit von Anlagen entsprechend der 4. BImSchV),  

·  geophysikalischen Erscheinungen und Landschaftsveränderungen,  
·  Transportprozessen,  
·  Natur und Biosphäre,  
·  Ausfällen von Leistungen der technischen Infrastruktur,  
·  möglichen Gefahrenstellen unterschiedlicher Art. 
 
Nachdem die Gefahren ermittelt wurden, sind sie ausreichend detailliert zu beschrei-
ben. Dazu wird das Material zusammengetragen, um im Programmsystem DISMA die 
Gefährdungsbereiche abschätzen zu können. Wenn rechnerische Abschätzungen mit 
DISMA nicht möglich sind, wird der Gefährdungsbereich aus Angaben der zuständigen 
Behörden, Erfahrungen, Expertenbeurteilung durch markante geografische Punkte 
beschrieben und interaktiv auf die Bildschirmkarte aufgetragen.  
 
Bei dem Abschätzen von Gefährdungsbereichen können Einflussfaktoren örtlicher 
Natur sich auf das Ausmaß auswirken. Solche Einflussfaktoren können sein: 
·  bei Waldbrand sensible Bereiche, wie vorhandene Altlasten, Hochspannungs- und 

Gasleitungen, Einsenbahnstrecken, Moorgebiete,  
·  bei Hochwasser/Eisstau z. B. Brücken, gefährdete wasserwirtschaftliche Anlagen, 

deren Zerstörung weitere Auswirkungen nach sich ziehen kann, Läger mit 
Gefahrstoffen u. a.,  

·  bei extremen Wettersituationen z. B. Verkehrswege mit Baumbegrenzungen, 
Wohnhäuser und Industriegebäude in Leichtbauweise, fließende Gewässer, deren 
Wasserstand schnell ansteigt mit den Folgen für Überflutungen, Freileitungen, 
gefährdete Abschnitte von Versorgungsnetzen,  

·  bei Gefahrstofffreisetzungen z. B. Entfernungen zu schützenswerten Objekten, zu 
fließenden Gewässern, Trinkwasserschutzgebieten, Wasserwerken, die 
Oberflächenwasser aufbereiten, Eintrittsmöglichkeiten in die Kanalisation,  

·  bei Transportunfällen mit Gefahrstoffen z. B. streckenbezogene 
Unfallschwerpunkte, verkehrstechnische Besonderheiten (Kreuzungen, 
Gefällstrecken, Brücken, Kurven u.a.), Bevölkerungsdichte, Orographie, 
schützenswerte Objekte in möglichen Stagnationsräumen, Trinkwas-
serschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, meteorologische Bedingungen (z. B. 
Nebelgebiete, Glatteisgefahr),  

·  bei Rohrleitungstransporten z. B. Art der Verlegung der Rohrleitung (ober-, 
unterirdisch, Kreuzungen mit Verkehrswegen), Betriebsart (kontinuierlich, 
sporadisch),  

·  bei Lufttransporten z. B. Richtung und Lage der Einflugschneisen, sensible 
Anlagen in der Nähe von Einflugschneisen,  

·  bei Ausfall von Leistungen der technischen Infrastruktur z. B. soziale 
Schwerpunktbereiche, Jahreszeiten, Unwettersituationen.  

 
Leitlinien für das Erfassen und Bewerten von Gefahrenschwerpunkten sind:  
 
1. Systematisches Ermitteln der für den Katastrophenschutz relevanten 

Gefahrenquellen unter Nutzung der Checklisten, 
 

2. Klären der Frage, ob die Gefahrenquelle unter anderen Bedingungen ein 
schützenswertes Objekt sein kann,  
 

3. Zusammenstellen der Bedingungen/Voraussetzungen, die zum Freisetzen der 
Gefahren führen, Grundannahme für Szenarien zu außergewöhnlichen Situationen 

                                                                                                                                          
2 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 4. BImSchV: 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen. 



als wesentliche Voraussetzung für den Planungsvorgang,  
 

4. Eingabe der Daten in das Programmsystem DISMA,  
 

5. Abschätzen der Gefährdungsbereiche sowie der Personen und schützenswerten 
Objekte innerhalb der Gefährdungsbereiche. Dabei werden die Auswirkungen 
hinsichtlich des Entstehens von Domino-Effekten beurteilt.  

 
 
4 Mögliche Katastrophen und besondere Gefährdungsla gen  

in Mecklenburg-Vorpommern 

Ausgehend von den Erfahrungen aus dem Ereignisgeschehen des 20. Jahrhunderts 
und von den Ermittlungen des Landesamtes für Katastrophenschutz in den 90er 
Jahren und im Rahmen dieses Projektes können in Mecklenburg-Vorpommern die in 
Anhang 3 zusammengestellten Katastrophen und besonderen Gefährdungslagen 
eintreten. Ihre Eintrittswahrscheinlichkeit wird im Rahmen der Vorbereitungen, 
insbesondere der Planung der Gefahrenabwehr, nicht betrachtet. Nach dem Ansatz 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung – bestätigt durch Erfahrungen aus der Praxis – kann 
eine Eintrittswahrscheinlichkeit von außergewöhnlichen Situationen keinen Anhalt über 
deren tatsächlichen Eintritt geben. Eine Bewertung von Katastrophen und besonderen 
Gefährdungslagen, die von Eintrittswahrscheinlichkeiten ausgeht, kann sogar unter 
Umständen das Auffinden von Quellen, Ursachen und Bedingungen für folgenschwere 
Ereignisse beträchtlich erschweren.  
Katastrophen und besondere Gefährdungslagen werden in der Regel von den unteren 
Katastrophenschutzbehörden mit deren verfügbaren Kräften und Mitteln und über 
Amtshilfe bewältigt. Erfahrungsgemäß gibt es aber außergewöhnliche Situationen, bei 
denen ohne Unterstützung durch die oberste Katastrophenschutzbehörde die Abwehr 
nicht optimal vorgenommen werden kann. Aus diesem Grund werden jene Situationen 
abgeleitet, bei denen infolge des Ausmaßes und der Betroffenheit der Öffentlichkeit die 
oberste Katastrophenschutzbehörde unterstützend und lenkend eingreifen sollte. Diese 
Einteilung ist lediglich ein Anhalt für die Katastrophenschutzplanung. Unberührt davon 
ist die Gegebenheit, dass die oberste Katastrophenschutzbehörde auch bei einer klei-
neren Gefährdungslage aus verschiedenartigen Gründen in unterschiedlichem Umfang 
tätig wird.  
 
Die für die oberste Katastrophenschutzbehörde bedeutungsvollen 
Gefahrenschwerpunkte werden im folgenden als LANDESGEFAHRENSCHWERPUNKTE 
bezeichnet. Landesgefahrenschwerpunkt ist ein Gefahrenschwerpunkt, bei dem  
·  die oberste Katastrophenschutzbehörde nach LKatSG M-V § 13 Absatz 1 und § 14 

Absatz 2 Satz 2 mit ihrer Führungsorganisation lenkungsmäßig in die Abwehr und 
Bekämpfung durch entsprechende Maßnahmen einzugreifen hat (Katastrophen mit 
kreisgrenzenübergreifenden Auswirkungen, Katastrophen, deren Bewältigung die 
untere Katastrophenschutzbehörde überfordert) und/oder 

·  die untere Katastrophenschutzbehörde bei alleiniger Lenkung ohne landesseitige 
Lenkungseingriffe maßgebliche Unterstützung und Hilfe des Landes benötigt.  

 
Katastrophen und besondere Gefährdungslagen, die in der Regel mit Kräften und 
Mitteln der Landkreise und kreisfreien Städte abgewehrt werden können, werden als 
KREISGEFAHRENSCHWERPUNKTE bezeichnet. 
 
 



5 Gefährdungsbereiche 

5.1 Gefährdungsbereiche für Landesgefahrenschwerpun kte 

5.1.1 Sturmflut/Sturmhochwasser 

Die durch STURMFLUTEN UND STURMHOCHWASSER der Ostsee gefährdeten Flächen 
liegen auf der Basis des Bemessungshochwassers von 1872 fest. Die in digitalisierter 
Form vorliegenden Daten werden nach DISMA übernommen.  
 
Auf dieser Grundlage werden Flächen bestimmt, die unter Berücksichtigung der 
Orographie bei absolutem Höchstwasserstand der Ostsee nach Versagen von 
Küstenschutzanlagen potenziell überflutet werden können.  
 
Für die Gebietskörperschaften Uecker-Randow, Ostvorpommern und Hansestadt 
Greifswald wurden diese Flächen in den Abstufungen 0 – 50 cm, 50 bis 100 cm, 100 
bis 150 cm, 150 bis 200 cm, 200 bis 250 cm, 250 bis 300 cm und > 300 cm über 
Normal-Null ermittelt und georeferenziert als Shape-File im Rahmen des Projektes 
INTERREG (Teil Hochwasser) für DISMA bereitgestellt3.  
 
 
5.1.2 Schadstoffunfall Küste 

Für die Planung beim SCHADSTOFFUNFALL KÜSTE ist die gesamte Ostseeküste und das 
Küstengewässer von Mecklenburg-Vorpommern in Betracht zu ziehen.  
Küstengewässer ist das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder 
der seewärtigen Begrenzung der oberirdischen Gewässer und der seewärtigen 
Begrenzung des Küstenmeeres (siehe Wasserhaushaltsgesetz – WHG vom 
12.11.1996).  
Zu den Küstengewässern gehören auch die Sund- und Boddengewässer, Wieke, 
Haffe, Buchten, das Achterwasser und der Peenestrom sowie die in der Anlage zu § 1 
des Fischereigesetzes M-V aufgeführten Strecken von Wasserläufen (siehe 
Landeswassergesetz M-V vom 30.11.1992, Fischereigesetz M-V vom 6.12.1993).  
 
Eine Prognose, welcher Küstenabschnitt bei einem Schadstoffunfall betroffen sein 
kann, wird durch das Programmsystem REMUS – Rechnerunterstütztes Maritimes 
Unfallmanagementsystem erstellt.  
 
 
5.1.3 Hochwasser Elbe 

Für den Landesgefahrenschwerpunk HOCHWASSER ELBE wurden die 
Überflutungsflächen der Elbe bei bestimmten Pegelständen vom StAUN Schwerin er-
fasst. Desgleichen liegen Musterberechnungen für das Versagen von Deichabschnitten 
vor. Dazu wurden spezielle Szenarien entwickelt und rechentechnisch umgesetzt.  
Diese Angaben sollen in digitalisierter Form nach DISMA übernommen werden.  
 
 
5.1.4 Waldbrand 

Als Landesgefahrenschwerpunkt WALDBRAND wurden für die 
Katastrophenschutzplanung Wälder der Waldbrandgefahrenklasse A (hohe 
Waldbrandgefahr) gewählt.  
 
Als Richtwerte wurden zugrunde gelegt:  
·  Flächen von 100 ha,  

                                                
3 Diese Arbeiten wurden von der Firma ARCADIS, Büro Rostock, durchgeführt. 



·  kleinere Flächen, wenn sich darauf Versorgungsnetze von landeswichtiger 
Bedeutung oder Pipelines mit Gefahrstoffen befinden oder Verkehrswege, 
Wohngebiete und schützenswerte Objekte angrenzen.  

 
Als Gefährdungsbereich ist die entsprechende Waldfläche anzunehmen.  
 
 
5.1.5 Extremwetterlagen 

Bei EXTREMWETTERLAGEN können besonders Gebäude, Verkehrswege, 
Versorgungsnetze (Elektroenergie, Gas, Fernwärme, Fernwasser) gefährdet sein.  
 
Für solche Extremwetterlagen wurden folgende Richtwerte zugrunde gelegt4:  
·  Windspitzengeschwindigkeit 30 m/s,  
·  Starkniederschläge (Regen) 50 mm/h,  
·  Starkniederschläge (Schnee) 5 cm/h,  
·  Eisregen mit Eisansatz an Versorgungsleitungen,  
·  Fröste, langandauernd bei -20 °C oder plötzlich einset zend.  
 
Der Gefährdungsbereich umfasst das gesamte Kreisgebiet unter Berücksichtigung von 
sensiblen zu kennzeichnenden Stellen, die bei Orkan, Starkniederschlägen, plötzlich 
einsetzendem Tauwetter und Eisregen auszufallen drohen.  
Als Landesgefahrenschwerpunkt EXTREMWETTERLAGEN werden für die 
Katastrophenschutzplanung extreme Wettersituationen berücksichtigt, deren Ausmaß 
sich über zwei oder mehr Landkreise erstrecken kann.  
 
 
5.1.6 Stofffreisetzungen, Explosionen, Großbrände 

Die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) auf der Grundlage der 
4. BImSchV genehmigungsbedürftigen Anlagen werden in Mecklenburg-Vorpommern 
mit Hilfe des ANLAGENINFORMATIONSSYSTEMS-IMMISSIONSSCHUTZ (AIS-I) von den 
StÄUN erfasst und vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) ge-
speichert.  
Aus der Sicht des Katastrophenschutzes sind zwei Typen von Anlagen zu unter-
scheiden:  
 
1. Anlagen, die aufgrund ihrer Gefahrstoffe zu einer Gefahrenquelle werden können,  

 
2. Anlagen, die der Tierhaltung dienen und in denen Tierseuchen ausbrechen 

können. Dieser Gefahrenschwerpunkt wird unter Abschnitt 5.1.8 behandelt.  
 

Für Anlagen mit Gefahrstoffen wurde analog zur Störfall-Verordnung das stoffliche 
Gefahreninventar zugrunde gelegt. 
 
Für die Katastrophenschutzplanung bei STOFFFREISETZUNGEN, EXPLOSIONEN UND 
GROßBRÄNDEN wurden als Landesgefahrenschwerpunkte folgende Kriterien gewählt: 
 
1. Betriebsbereiche, die den erweiterten Pflichten der Störfall-Verordnung unterliegen,  

 
2. Anlagen mit der Gefahr einer Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische, mit 

hochentzündlichen verflüssigten Gasen (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas 
sowie Ammoniak entsprechend den Mengen der Störfall-Verordnung Anhang VII 
(erweiterte Pflichten),  
 

                                                
4  Vgl. hierzu: Kaiser, W.; Schindler, M.: Ein Beitrag zur Katastrophenschutzplanung. In: 

Notfallvorsorge und zivile Verteidigung 3/1994, Seite 31 



3. Kerntechnische Anlagen,  
 

4. Pipelines mit hochentzündlichen, leichtentzündlichen, sehr giftigen und giftigen 
Stoffen. 

 
Der Gefährdungsbereich für Zwecke der Katastrophenschutzplanung ist die Fläche, die 
sich aus der Abschätzung von Auswirkungen ergibt, die Menschen, Nutztiere und 
Sachgüter schädigen. 
 
Richtwerte für die Festlegung der Gefährdungsbereiche bei Stofffreisetzungen, 
Explosionen und Großbränden5 aus der Sicht des Katastrophenschutzes sind: 
·  Ausbreitung von Gefahrstoffen über den Luftpfad: Der Gefährdungsbereich für eine 

Vergiftung der Luft wird durch einen Kreis festgelegt, dessen Mittelpunkt durch den 
Freisetzungsort und dessen Radius durch die größte Entfernung der Linie mit dem 
Belastungsfaktor b = 1 (Toxizitätswirkung für irreversible Gesundheitsschäden für 
Menschen) vom Freisetzungsort bestimmt wird. Unter Berücksichtigung örtlicher 
Bedingungen kann dieser Gefährdungsbereich auch als Polygon dargestellt 
werden,  

·  Explosion eines Gefahrstoff - Luftgemisches oder eines explosionsgefährlichen 
Stoffes: Kreis mit dem errechneten Radius für den Spitzenüberdruck 0,01 bar 
(Zerstörung von 10% der Fensterscheiben) um die Gefahrenquelle,  

·  Brände mit katastrophalen Auswirkungen: Kreis mit dem errechneten Grenzradius 
für wahrscheinliche Folgebrände (8 kW/m²) um die Gefahrenquelle.  

 
Für eine Abgrenzung des Gefährdungsbereichs mit einer Quelle aus kerntechnischen 
Unfällen für die Katastrophenschutzplanung sollten die Kriterien berücksichtigt werden, 
die in der Gefährdungsanalyse des Kreises Ostvorpommern angegeben sind: 
·  Zentralzone (2 km Radius um die kerntechnische Anlage), 
·  Zone bis 3 km (Evakuierung),  
·  Zone zwischen 3 km und 7 km (Verbleiben im Haus),  
·  Mittelzone (bis 10 km um die kerntechnische Anlage),  
·  Außenzone (bis 25 km um die kerntechnische Anlage).  
 
Der Gefährdungsbereich für eine Munitionsbelastung ergibt sich aus der gesamten 
Verdachtsfläche. Um eine Gefährdung der Umgebung durch eventuell freigesetzte 
chemische Kampfstoffe und explodierende Fundmunition abzuschätzen werden 
spezielle Szenarien entworfen. 
Gefährdungslagen durch terroristische Aktionen in Bevölkerungsballungsgebieten 
bestehen aus der Sicht des Katastrophenschutzes in Abwehraktionen nach 
Freisetzung von Gefahrstoffen (chemische Kampfstoffe und andere Gifte), Explosionen 
und Brandstiftung. 
Ein Gefährdungsbereich kann hier nicht festgelegt werden. Für die Führung der 
Handlungen bei einer diesbezüglichen besonderen Gefährdungslage sind die gleichen 
Werkzeuge in DISMA zu benutzen, wie sie bei einem Störfall angewendet werden.  
Bei der Gefahrenquelle Stofffreisetzungen, Explosionen und Großbrände können für 
die Einstufung als Landesgefahrenschwerpunkt auch Betriebsbereiche und Anlagen, 
die den Grundpflichten der Störfall-Verordnung unterliegen, nach 
Einzelfallentscheidungen berücksichtigt werden: 
 
Wenn ein Betriebsbereich als Kreisgefahrenschwerpunkt einzuordnen wäre, d. h. er 
unterliegt den Grundpflichten der Störfall-Verordnung bzw. enthält Gefahrstoffe 
unterhalb der Mengenschwelle für Grundpflichten, so ist weiterhin zu prüfen:  

                                                
5  Die quantitativen Angaben für die Festlegung der Gefährdungsbereiche wurden in 

Übereinstimmung mit dem Projekt des Umweltbundesamtes: „Ermittlung und Berechnung 
von Störfallablaufszenarien nach Maßgabe der 3. Störfall-VwV“, UBA Texte 15/2000, Band 
1, Forschungsbericht 29748 428, UBA-FB 000039/1 zusammengestellt. 



 
1. Kann sich im Gefährdungsbereich eine größere Anzahl von Personen befinden?  

 
2. Befinden sich im Gefährdungsbereich besonders wichtige Schutzgüter 

(Kulturgüter)?  
 

3. Sind Domino-Effekte mit größeren Auswirkungen möglich?  
 

4. Befindet sich der mögliche Ereignisort an der Grenze zu einem anderen Staat 
(Polen), anderen Bundesland oder zu einer anderen Gebietskörperschaft in M-V, 
so dass eine kreisübergreifende Lenkung der Bekämpfungshandlungen erforderlich 
wird?  

 
Treffen solche Kriterien zu, wären die betreffende Anlage, der betreffende 
Betriebsbereich oder die betreffende Pipeline als Landesgefahrenschwerpunkt 
einzuordnen.  
 
 
5.1.7 Massenanfall von Betroffenen  

Der Landesgefahrenschwerpunkt MASSENANFALL VON BETROFFENEN6 ist unabhängig 
von einem Schadensereignis für die Katastrophenschutzplanung des Landes für 
folgende Kriterien bedeutsam: 
·  Eine große Anzahl von Personen wird in einer kurzen Zeitspanne durch Schock 

beeinträchtigt bzw. so schwer verletzt, dass die Betreuung und 
Behandlungskapazität der Krankenhäuser des Kreises nicht ausreicht (Richtwert 
für die Planung 50 Personen),  

·  Spezialkliniken für schwere Brandverletzungen, Gefäß- und Neurochirurgie werden 
benötigt (Richtwert für die Planung 50 Personen),  

·  Schiffbrüchige werden angelandet (Richtwert für die Planung 100 Personen),  
·  Migration von Asylanten auf dem Land- oder Seeweg (Richtwert für die Planung 

100 Personen). 
 
 
5.1.8 Tierseuchen 

Aus der Sicht des Katastrophenschutzes werden für die Planung bei TIERSEUCHEN 
ausgewählte Tierhaltungsanlagen mit einem Richtwert von 100 Tieren erfasst7.  
 
Bei Tierseuchen werden folgende Gefahrenbereiche verwendet:  
 
1. SPERRGEHÖFT – die betroffene Anlage,  

 
2. SPERRBEZIRK – Gebiet mit einem Radius von mindestens drei Kilometern um das 

Sperrgehöft,  
 

3. BEOBACHTUNGSGEBIET- Gebiet mit einem Radius von mindestens 10 
Kilometern zusammen mit dem Sperrbezirk um das Sperrgehöft,  
 

4. SCHUTZZONE – kann angeordnet werden, weitere 10 km um das 
Beobachtungsgebiet. 

 

                                                
6 Die Bearbeiter der Gefährdungsanalyse sind zu der Auffassung gekommen, dass bei 

Ereignissen dieser Art von BETROFFENEN und nicht wie meist üblich von Verletzten 
gesprochen werden sollte.  

7  Empfehlung des Landwirtschaftsministeriums (Beratung LAKatS mit LM am 03.11.2000) 



Ausgehend von der Anzahl der Tierplätze können Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet 
und Schutzzone in Abstimmung mit der zuständigen Behörde erweitert werden. 
Als Gefährdungsbereich für die Katastrophenschutzplanung sollte der Sperrbezirk 
zugrunde gelegt werden. 
 
 
5.1.9 Epidemien 

Die Katastrophenschutzplanung für den Fall von EPIDEMIEN in 
Bevölkerungsballungsgebieten wird in Abstimmung mit der zuständigen Behörde 
analog wie ein Massenanfall von Betroffenen (vgl. Abschnitt 5.1.7) vorgenommen.  
 
Hier sind auch QUARANTÄNEMAßNAHMEN bei hochkontagiösen (hochansteckenden)  
Infektionskrankheiten einzubeziehen.  
 
 
5.1.10 Gefahrgutunfälle Straße/Schiene/Wasserstraße n  

Als Landesgefahrenschwerpunkt GEFAHRGUTUNFALL werden für die 
Katastrophenschutzplanung berücksichtigt: 
 
1. Straßen, auf denen Gefahrgut mit TKW befördert wird und zwar innerhalb 

Ortschaften mit Unfall-Gefahrenschwerpunkten,  
 

2. Schienenstränge, auf denen sehr giftiges, giftiges, hochentzündliches, leicht 
entzündliches Gefahrgut durch Bevölkerungsballungsgebiete befördert wird,  
 

3. durch Bevölkerungsballungsgebiete führende Wasserstraßen (einschließlich der 
Häfen), auf denen Tanker sehr giftiges, giftiges, hochentzündliches, leicht 
entzündliches Gefahrgut transportieren. 

 
Da sich ein Unfall mit Gefahrgut an jeder beliebigen Stelle der Trasse/Strecke ereignen 
könnte, würden sich die Ausmaße dieses „beweglichen“ Gefährdungsbereichs 
sinngemäß als eine Aneinanderreihung einzelner möglicher Unfälle entlang der 
Trassen-/Streckenführung, auf der Gefahrgut transportiert wird, ergeben. 
Dieses Herangehen wäre in der Katastrophenschutzplanung schwer umzusetzen, 
zumal den Behörden oft Transportwege, Zeitpunkte für den Transport und das 
beförderte Gefahrgut nicht bekannt sind. Daher werden für einen Gefährdungsbereich 
nur jene Stellen im Verkehrsnetz betrachtet, die erfahrungsgemäß Unfallschwerpunkte 
sind. Zur Bestimmung des Ausmaßes solcher Gefährdungsbereiche werden 
Musterszenarien herangezogen. 
Bei Gefahrguttransporten auf der Wasserstraße wird die Gesamtbreite der 
Wasserstraße und dazu die Uferzone als „beweglicher“ Gefährdungsbereich 
angenommen. 
Für den Transport in Pipelines wurden ebenfalls Musterszenarien zugrunde gelegt.  
Für die Bewertung von Ereignissen mit zunächst unbekanntem Gefahrgut muss davon 
ausgegangen werden, dass es sich um einen leichtentzündlichen, flüssigen 
Wasserschadstoff handelt.  
 
Verschiedene Musterszenarien wurden mit DISMA abgeschätzt, vgl. Anhang 4.  
 
 
5.2 Gefährdungsbereiche für Kreisgefahrenschwerpunk te 

Kreisgefahrenschwerpunkte werden von den unteren Katastrophenschutzbehörden 
festgelegt. Im Rahmen der Katastrophenschutzplanung ist davon auszugehen, dass 
Auswirkungen solcher Gefahrenschwerpunkte mit großer Wahrscheinlichkeit durch die 
untere Katastrophenschutzbehörde ohne Hilfe des Landes beherrscht werden.  



Unabhängig davon ist jedoch die untere Katastrophenschutzbehörde angehalten zu 
sichern, dass das gesamte im Kreis verfügbare Abwehrpotenzial in Planungen zu den 
zutreffenden Landesgefahrenschwerpunkten einfließt. In den Planungen für 
Landesgefahrenschwerpunkte sollte bei Notwendigkeit von dem tatsächlichen 
Leistungsvermögen mit den vorhandenen Kräften und Mitteln im Landkreis/der 
kreisfreien Stadt ausgegangen werden. Demzufolge können unter Umständen ge-
ringere Richtwerte für die Gefahrenschwerpunkte angesetzt werden. 
 
Für das Erfassen und Beurteilen von Katastrophen und besonderen 
Gefährdungslagen, die als Kreisgefahrenschwerpunkte für die 
Katastrophenschutzplanung eingestuft sind, werden in den folgenden Abschnitten 
Kriterien aufgeführt.  
Dabei sind alle für den Kreis zutreffenden Landesgefahrenschwerpunkte zu 
berücksichtigen.  
 
 
5.2.1 Stofffreisetzungen, Explosionen, Brände 

Betriebsbereiche, die Grundpflichten der Störfall-Verordnung unterliegen und Anlagen 
mit der Gefahr einer Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische, mit 
hochentzündlichen verflüssigten Gasen (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas sowie 
Ammoniak entsprechend den Mengen der Störfall-Verordnung Anhang VII 
(Grundpflichten). 
Die Gefährdungsbereiche werden wie im Abschnitt 5.1.6 beschrieben ermittelt. 
 
Einrichtungen, die „sonstige radioaktive Stoffe“ besitzen und die Freigrenzen 
hinsichtlich der Aktivität nicht überschreiten, sollten von den Ämtern für Arbeitsschutz 
und technische Sicherheit den unteren Katastrophenschutzbehörden mitgeteilt werden. 
Standort und Aktivität werden in die Karte mit einem Symbol aufgenommen. Ein 
Gefährdungsbereich entfällt wegen der relativ geringen Aktivität. 
 
 
5.2.2 Hochwasser 

Hochwasser an Flüssen (analog Landesgefahrenschwerpunkt HOCHWASSER ELBE für 
andere in Frage kommende Flüsse) im Zuständigkeitsbereich der unteren 
Katastrophenschutzbehörde. 
 
 
5.2.3 Waldbrand 

Waldbrand (analog Landesgefahrenschwerpunkt Waldbrand, aber mit den 
Waldbrandgefahrenklassen A und B) im Zuständigkeitsbereich der unteren 
Katastrophenschutzbehörde, wobei als Richtwerte gelten: 
·  Flächen mit 50 ha, 
·  kleinere Flächen, wenn sich darauf Versorgungsnetze oder Pipelines mit 

Gefahrstoffen befinden oder Verkehrswege, Wohngebiete und schützenswerte 
Objekte angrenzen. 

 
Als Gefährdungsbereich ist die entsprechende Waldfläche anzunehmen. 
 
 
5.2.4 Extreme Hitze- und Trockenperioden 

Gefährdungsbereiche sind ausschließlich Gebiete, in denen erhebliche Probleme bei 
der Trinkwasserbereitstellung bestehen können, z. B. Gebiete mit niedrigem 
Grundwasserspiegel und Eigenwasserversorgung.  
 



Bei der Bestimmung des Gefährdungsbereichs ist von den Erfahrungen aus vergange-
nen Situationen im betreffenden Kreis auszugehen.  
 
 
5.2.5 Gefahren im Zusammenhang mit der technischen Infrastruktur (TIS) 

Für den Ausfall der Elektroenergie-, Gas-, Fernwärme- und Fernwasserversorgung in 
Bevölkerungsballungsgebieten sind Vorkehrungen zu planen. Dabei ist zu 
untersuchen, ob durch die Unterbrechung der Versorgung Domino-Effekte 
hervorgerufen werden können. 
 
Das Ausmaß eines Gefährdungsbereichs ist das gesamte Gebiet, das von der 
betreffenden Versorgungsquelle gespeist wird. Das potentielle Ausfallgebiet wird 
gleichzeitig durch die Anzahl der betroffenen Einwohner mit charakterisiert. 
 
 
5.2.6 Flugzeugunglücke 

Flugzeugunglücke ereignen sich hauptsächlich bei Start und Landung. Für die 
Katastrophenschutzplanung wird der Gefährdungsbereich mit folgenden Richtwerten8 
festgelegt:  
·  1 000 m vom Beginn/Ende der Start-/Landepiste und jeweils seitlich zur Start-

/Landepiste. Detailliertere Angaben sind mit der Flugsicherung abzustimmen.  
 
 
5.2.7 Brand auf Deponien 

Als besonders überwachungsbedürftige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes9 gelten in besonderem Maße gesundheits-, luft-, oder  
wassergefährdende, explosible oder brennbare Abfälle sowie ferner von der zu-
ständigen Behörde als besonders überwachungsbedürftig eingestufte Abfälle zur 
Beseitigung. 
Deponien für überwachungsbedürftige Abfälle mit einer Aufnahmekapazität von über 
10 t pro Tag oder einer Gesamtkapazität von über 25 000 t sind 
Kreisgefahrenschwerpunkte. Der Gefährdungsbereich10 sollte durch einen Abstand von 
300 m (25 000 t Kapazität) bis 500 m (mehr als 50 000 t Kapazität) von der Deponie 
festgelegt werden (Richtwerte).  
 

 
5.2.8 Orte mit zeitabhängigen Ansammlungen von viele n Menschen 

Derartige Orte können Sportstätten, Großbahnhöfe, Kaufhäuser, 
Veranstaltungsstätten, Theater u. a sein. Für die Katastrophenschutzplanung der 
unteren Katastrophenschutzbehörden ist für solche Stätten mit einem Massenanfall 
von Betroffenen zu rechnen (vgl. Landesgefahrenschwerpunkt MASSENANFALL VON 
BETROFFENEN 5.1.7). 
 
 

                                                
8 Dieser Richtwert wurde nach telefonischer Rücksprache des LAKatS mit dem 

Wirtschaftsministerium festgelegt.  
9 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG) vom 27.09.1994, zuletzt geändert am 03.05.2000 
10 Der Gefährdungsbereich ergibt sich aus einer möglichen Bodenbelastung mit dem 

Schadstoff Parathion bei einem Brand.  



5.2.9 Gentechnische Anlagen 

Für gentechnische Anlagen der Sicherheitsstufen 3 und 4 sind Notfallpläne zu erstellen 
(vgl. Gentechnik-Notverordnung). Ein Gefährdungsbereich um das Objekt wird 
entsprechend den Angaben in den außerbetrieblichen Notfallplänen festgelegt. 
 
 
5.2.10 Epidemisch auftretende Pflanzenkrankheiten 

Im Rahmen der Katastrophenschutzplanung der unteren Katastrophenschutzbehörden 
sollten Maßnahmen gegen eingeschleppte gefährliche Pflanzenkrankheitserreger bzw. 
Schädlinge berücksichtigt werden.  
 
 
6 Szenarien  

Für die Katastrophenschutzplanung sind Szenarien unumgänglich. Mit diesen 
Szenarien werden Ausgangsgrößen für die Katastrophenschutzplanung ermittelt. 
Dabei handelt es sich einerseits um Annahmen aus der Erfahrung sowie andererseits 
um rechnerische Abschätzungen über den Umfang des betroffenen Gebietes und die 
möglichen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Sachwerte in ihrer zeitlichen 
Abfolge. 
 
Drei Typen von Szenarien finden bei der Katastrophenschutzplanung Anwendung : 
 
1. Szenarien, für die auf der Grundlage vorliegender langjähriger Erfahrungen bzw. 

den Einschätzungen von Sachverständigen Annahmen zu Umfang und 
Auswirkungen gemacht werden. 
 
Solche Szenarien für Katastrophen und besondere Gefährdungslagen sind: 
·  Sturmflut/Sturmhochwasser,  
·  Hochwasser an Flüssen,  
·  Waldbrände,  
·  Massenanfall von Betroffenen bei Unglücken/Epidemien (unter Beachtung der 

Leistungsfähigkeit des Rettungswesens im Zuständigkeitsbereiches),  
·  Ausfall von Leistungen der TIS,  
·  Trockenperioden,  
·  Epidemische Pflanzenkrankheiten (Monokulturen). 

 
Richtwerte zu den Gefährdungsbereichen vgl. Abschnitt 5.  
 

2. Szenarien, die auf der Grundlage plausibler Annahmen zu Störfallanlagen und 
konkreter örtlicher Bedingungen mit dem Programmsystem DISMA rechnerisch 
abgeschätzt werden können (Grundlagen für die Abschätzungsmodelle in DISMA 
sind vom Umweltbundesamt11 publiziert worden).  

 
Solche Szenarien für Katastrophen und besondere Gefährdungslagen sind: 
·  Stofffreisetzungen mit nachfolgenden Vergiftungen bzw. Explosionen,  
·  Brände 

 
Richtwerte zu den Gefährdungsbereichen, vgl. Abschnitt 5.  

 
3. Musterszenarien können der Katastrophenschutzplanung zugrunde gelegt werden, 

wenn die Ermittlungen von Daten zu rechnerischen Abschätzungen zu aufwendig 
ist (z. B. für „kleinere“ stationäre Gefahrenquellen), die Ausgangsangaben für 
besondere Gefährdungslagen mit vielen Unsicherheiten behaftet sind (z. B. für 

                                                
11 vgl. Fußnote Nr. 5 



bewegliche Gefahrenquellen, deren Lokalisierung nicht möglich ist, für vorläufige 
Abschätzungen zu besonderen Gefährdungslagen, die nach Übungen oder 
vorliegenden neuen Erkenntnissen/Erfahrungen von Experten präzisiert werden). 
Sie werden auf der Grundlage mittlerer Annahmen abgeleitet. Sie sollten 
gegebenenfalls an die konkreten Bedingungen im jeweiligen Landkreis/in der 
kreisfreien Stadt angepasst werden. 

 
Eine Zusammenstellung von solchen Musterszenarien befindet sich im Anhang 4.  
 
Musterszenarien für Stofffreisetzungen, Explosionen und Brände werden mit dem 
Programmsystem DISMA (Modul Gefahrenabschätzung) berechnet und können 
entsprechend den örtlichen Bedingungen auch schnell an die konkreten 
Bedingungen angepasst werden. 

 
 
7 Übernahme von Daten nach DISMA 

Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen dieses Projektes bestand darin, den 
vorhandenen Datenbestand aus der Sicht des Katastrophenschutzes zu bewerten und 
geeignete Formen einer Datenübernahme in das Programmsystem DISMA 3.0 zu 
beschreiben. 
 
In diesem Sinne wurde geprüft, ob und in welchem Umfang Datenfonds der Behörden 
und Einrichtungen übernommen werden können. Das betrifft insbesondere 
Datenbestände aus  
·  dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

(Anlageninformationssystem-Immissionsschutz AIS-I, Trinkwasserschutzgebiete),  
·  dem Umweltministerium (Vorsorge Plan Schadstoffunfallbekämpfung – VPS),  
·  dem StAUN Schwerin (Hochwasser Elbe), 
·  dem Landesvermessungsamt (Geodaten in Raster- und Vektorform), 
·  den Kataster- und Vermessungsämtern der kreisfreien Städte (ALK),  
·  dem Statistischen Landesamt (Einwohner, Krankenhäuser, Schulen u. a.), 
·  den Hauptämtern kreisfreier Städte (Einwohner), 
·  dem Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete (Waldbrandgebiete),  
·  Programmsystemen, die von den Kreisen genutzt werden (Anlagen die der 

Verordnung über wassergefährdende Stoffe VAwS unterliegen - KomVor, 
Erfassung der Tierbestände - DAVID).  

 
Für die Erledigung der Aufgaben des Katastrophenschutzes, insbesondere für die 
Durchführung der Gefährdungsanalyse, sollten in den Kreisen folgende Daten nach 
DISMA übernommen werden:  
 
1. Geodaten vom Landesvermessungsamt:  

Rasterdaten im tif-Format (TK10, TK50, UEK250) und ATKIS-Daten im Shape-File 
Format (Digitales Landschaftsmodell DLM 25/1 und DLM 25/2)12,  
 

2. Genehmigungsbedürftige Anlagen nach der 4. BImSchV aus dem Bestand von 
AIS-I (insbesondere Anlagen mit Gefahrstoffen und Tieren),  
 

                                                
12 Die DLM 25/1-Daten sind für Zwecke des Katastrophenschutzes nicht ausreichend. 

Insbesondere fehlen die schützenswerten Objekte und Objekte, von denen Gefahren 
ausgehen können. Mit den DLM 25/2-Daten ist eine gute Grundlage gegeben. 
Flächendeckend können diese Daten in M-V jedoch erst in einigen Jahren bereitgestellt 
werden. 

 



3. Anlagen, die der VAwS unterliegen (Programmsystem KomVor, den Kreisen in 
Mecklenburg-Vorpommern zur Einführung empfohlen),  
 

4. Tierbestände (Programmsystem DAVID, den Kreisen in Mecklenburg-Vorpommern 
zur Einführung empfohlen).  

 
Wegen der notwendigen Aktualität sollten Einwohnerzahlen, Angaben zu Schulen, 
Kindergärten, Heimen, Kulturgütern von den zuständigen Ämtern in den Kreisen 
bereitgestellt und mindestens jährlich aktualisiert werden.  
 
Zur Erfassung schützenswerter Objekte, die mit den ATKIS-Daten nicht bereitgestellt 
werden, bieten sich zwei Möglichkeiten an:  
 
1. Die schützenswerten Objekte werden auf der Grundlage von Raster-Daten mit 

DISMA-Werkzeugen digitalisiert (Erzeugung von Themen in DISMA – Shape-Files).  
 

2. Die schützenswerten Objekte werden aus ALK-Beständen übernommen.  
 

Für die Katastrophenschutzplanung müssen insbesondere auch Einwohnerdaten zur 
Verfügung stehen. Dazu sind folgende Möglichkeiten vorhanden:  
 
1. Übernahme der Einwohnerzahlen aus der Kleinräumigen Gliederung (Blöcke) der 

kreisfreien Städte. Diese Angaben werden als ausreichend für die 
Katastrophenschutzplanung angesehen.  
 

2. Übernahme der Einwohnerzahlen bezogen auf die Gemeinden für die Landkreise 
vom Landesamt für Statistik. Diese Angaben sind im allgemeinen für die 
Katastrophenschutzplanung zu grob. Deshalb ist noch zu prüfen, ob 
Einwohnerzahlen zu den Ortsteilen vorliegen und wie diese ggf. übernommen und 
georeferenziert werden können.  

 
 
8 Neue Struktur der Sachdaten / einheitliche Katalo ge 

Im Zuge der Arbeit an der Gefährdungsanalyse ergab sich die Notwendigkeit, die 
bisher in DISMA verwendeten Objektgruppen und Objektuntergruppen neu zu 
strukturieren. Die neue Struktur ist in Anhang 5 zusammengestellt.  
Eine Routine in DISMA-Administration gewährleistet, dass bei der Datenübernahme 
von DISMA 2.2 nach DISMA 3.0 die neue Datenstruktur erzeugt wird und von den 
Anwendern nicht geändert werden kann. Damit liegen kompatible Datenstrukturen in 
den Kreisen vor.  
Zur Übernahme der Daten aus dem Anlageninformationssystem-Immissionsschutz 
(AIS-I) wurde noch die Objektgruppe ‚04a_BImSch_Anlagen (AIS-I)‘ ergänzt. Diese 
Objektgruppe wird von DISMA 3.0 nicht automatisch erzeugt.  
 
Gleichfalls wurden einheitliche Kataloge für die Datenerfassung erarbeitet. Damit ist 
zukünftig eine einheitliche Erfassung katastrophenschutzrelevanter Objekte 
gewährleistet.  
Die einheitlichen Kataloge sind in Anhang 6 beigefügt.  
 
 
9 Katastrophenschutzpläne 

9.1 Grundsätze  

Bei der Planung von Maßnahmen in den Katastrophenschutzplänen werden folgende 
Grundsätze beachtet:  
 



·  Eine große Anzahl von Menschen wird so beeinträchtigt, dass sie Schaden an Leib 
und Leben erleiden können. 

·  Die Lebensbedingungen der Menschen werden empfindlich gestört. 
·  Die Auswirkungen von Schadensereignissen sind nicht mit den vorhandenen, sofort 

einsetzbaren Einheiten zu bekämpfen und/oder eine langandauernde Abwehr- und 
Bekämpfungsphase zeichnet sich ab. 

·  Lenkung, Organisation und Koordination zur Abwehr und Bekämpfung der Gefahr 
sind durch den Landrat/Oberbürgermeister (die untere Katastrophen-
schutzbehörde) unumgänglich. 

 
Diese Katastrophenschutzpläne wurden so konzipiert, dass sie in DISMA Version 3.0 
erarbeitet und sowohl im Programmsystem genutzt als auch in Papierform ausgedruckt 
werden können. 
Für die Gefahrenschwerpunkte wurden einheitliche Strukturen der entsprechende 
Katastrophenschutzpläne erarbeitet.  
 
Die Planungsunterlagen in der obersten Katastrophenschutzbehörde bestehen aus 
folgenden Dokumenten: 
 
1. Organisationsgrundlagen des Katastrophenschutzes im Zuständigkeitsbereich 

(rechtliche Grundlagen, Regelungen, Ansprechpartner),  
 

2. Gefährdungsanalyse des Landes,  
 

3. Sonderkatastrophenschutzpläne,  
 

4. Planungsunterlagen zur Unterstützung der unteren Katastrophenschutzbehörden 
bei der Realisierung der Externen Notfallpläne,  
 

5. Allgemeine Anhänge zu den Planteilen 
 
Die Planungsunterlagen in den unteren Katastrophenschutzbehörden bestehen aus 
folgenden Dokumenten: 
 
1. Organisationsgrundlagen des Katastrophenschutzes im Zuständigkeitsbereich,  

 
2. Gefährdungsanalyse des Landkreises/der kreisfreien Stadt,  

 
3. Sonderkatastrophenschutzpläne,  

 
4. Externe Notfallpläne (Entwurf LKatSG § 13),  

 
5. Allgemeine Anhänge zu den Planteilen 
 
Im Anhang 7 ist die Gliederung der Pläne zusammengestellt.  
 
 
9.2 Erläuterungen zu den Planungsdokumenten 

9.2.1 Organisationsgrundlagen des Katastrophenschut zes im 
Zuständigkeitsbereich 

In diesem Dokument werden alle Festlegungen geordnet zusammengefasst, die die 
Organisation des Katastrophenschutzes im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 
Katastrophenschutzbehörde betreffen. Das sind rechtliche Grundlagen, 
Zuständigkeiten und Strukturen, erlassene Regelungen zur Alarmierung, Stabs- und 
Hausordnungen sowie Ansprechpartner mit den notwendigen Angaben zur 
Kooperation und Koordination der Aktionen im Katastrophenschutz. 



 
 
9.2.2 Gefährdungsanalyse 

Mögliche Gefahren, die zu Katastrophen oder katastrophenähnlichen Situationen 
führen können, werden auf der Kreisebene und der Ebene des Bundeslandes 
analysiert. 
Die Gefährdungsanalyse des Katastrophenschutzes auf Kreisebene ist der 
umfassende Prozess, um Gefährdungen und deren Ursachen im Landkreis/in der 
kreisfreien Stadt mit dem Ziel zu erkennen, Schlussfolgerungen für den Schutz von 
Menschen, Tieren, wertvollen Sachgütern und der Umwelt zu ermitteln.  
 
Die Gefährdungsanalyse des Katastrophenschutzes auf Landesebene dient dem Ziel,  
 
·  Gefahrensituationen zu erkennen, deren Abwehr die Potenzen eines Kreises 

übersteigt und eine koordinierte Hilfe durch Landesbehörden erfordert,  
 

·  Aussagen über künftige Strukturen und Standards bei der Bekämpfung von 
großflächigen Schadenslagen und Katastrophen treffen zu können und  
 

·  Grundlagen für Entscheidungen zum weiteren Aufbau des Katastrophenschutzes in 
Mecklenburg-Vorpommern sowie über die materielle und finanzielle Beteiligung des 
Landes ableiten zu können. 

Die Gefährdungsanalyse des Landes enthält Darlegungen zu 
Landesgefahrenschwerpunkten, die eines Kreises beinhaltet sowohl die zutreffenden 
Landesgefahrenschwerpunkte als auch die ermittelten Kreisgefahrenschwerpunkte. 
 
 
9.2.3 Sonderkatastrophenschutzpläne 

Sonderkatastrophenschutzpläne werden in der obersten und in den unteren 
Katastrophenschutzbehörden für jeden zutreffenden Gefahrenschwerpunkt erstellt. Sie 
bestehen aus einer Kurzcharakteristik des Gefahrenschwerpunktes, einer 
Handlungsübersicht und einem Plan der Handlungen, der nach einer für jeden 
Sonderkatastrophenschutzplan gleichen Gliederung zusammengestellt ist. 
Die Handlungsübersicht ist ein Zeitplan. In ihr werden die Maßnahmen, die seitens 
eines Stabes zur Lenkung der Handlungen für Abwehr und Bekämpfung zu ergreifen 
sind, in einer ersten Spalte aufgelistet. Für jede einzelne Maßnahme wird der 
erforderliche Beginn und die vermutliche Dauer auf einer Zeitachse als Balken 
dargestellt.  
 
Die je nach Bedarf noch detaillierter zu untergliedernden Aktivitäten des Stabes 
betreffen: 
·  Warnen,  
·  Alarmieren,  
·  Führungsaufbau,  
·  Kommunikation,  
·  Meldungen,  
·  Kräfte und Mittel,  
·  Räumen/Evakuieren,  
·  Begrenzen der Auswirkungen,  
·  Retten und Bergen,  
·  Versorgen, Betreuen (Einsatzkräfte, Bevölkerung),  
·  Hygienisch-antiepidemische Maßnahmen,  
·  Öffentlichkeitsarbeit, Arbeit mit Medien,  
·  Ordnung und Sicherheit (einschließlich Absperrungen, Verkehrslenkungen),  
·  Beseitigen der Folgen (Dekontamination, Erstberäumung ...) 



 
Die Zeitachse wird nach Zeitabschnitten unterteilt (Prinzip): 
·  Minuten innerhalb der ersten Stunde 
·  Stunden des 1. Tages 
·  Tage 
 
In einer letzten Spalte wird die Verantwortlichkeit für die Durchführung vermerkt. 
 
Der Plan der Handlungen enthält alle Dokumente, Arbeitsblätter, Karten und 
Auskunftsunterlagen, die für die Ausführung der Maßnahmen benötigt werden. Die 
Gliederung sollte vollkommen derjenigen der Handlungsübersicht entsprechen.  
Wenn auch viele Hilfsmittel in diesem Abschnitt bei den unterschiedlichen 
Gefahrenschwerpunkten (und demzufolge unterschiedlichen 
Sonderkatastrophenschutzplänen) gleich sind, sollten in der „Papiervariante“ jedes 
Sonderkatastrophenschutzplanes alle vorbereiteten Dokumente enthalten sein. Das 
gewährleistet ein schnelles Handeln ohne Suchen von Unterlagen bei einer eingetrete-
nen Situation. Das sind beispielsweise für   
 
 
Alarmierung  
Alarmschemata, Alarmadressen entsprechend den Alarmstufen für den jeweiligen 
Gefahrenschwerpunkt, der gleichzeitig in den Planungsdokumenten einen Alarmfall 
darstellt,  
 
Meldungen 
Meldeordnung, vorbereitete Meldelisten, formalisierte Meldungen, ... 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Ausstatten von Räumlichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit,  
vorbereitete Radiowarnungen,  
Organisation von Pressekonferenzen .... 
 
 
9.2.4 Externe Notfallpläne  

Externe Notfallpläne werden in den unteren Katastrophenschutzbehörden 
entsprechend Landeskatastrophenschutzgesetz13 auf der Grundlage der von den 
Unternehmen übermittelten Angaben erstellt.  
Der Komplex „Externe Notfallpläne“ in der unteren Katastrophenschutzbehörde enthält 
einen kurzen Überblick zu den Betriebsbereichen/Betrieben/Anlagen im 
Zuständigkeitsbereich. Die einzelnen externen Notfallpläne für die betreffenden 
Betriebsbereiche bestehen aus folgenden Planteilen: 
 
·  Auskunftsdokumente (vom Betrieb übergeben) 
·  Gefahren 
·  Handlungsübersicht  
·  Plan der Handlungen der Behörden. 
 
Im Interesse einer externen Gefahrenabwehr erstellt die oberste 
Katastrophenschutzbehörde Planungsunterlagen zur Unterstützung der unteren 
Katastrophenschutzbehörden bei der Realisierung Externer Notfallpläne bzw. für den 
Fall der Übernahme der einheitlichen Lenkung der Abwehrmaßnahmen14. 
Diese Planungsunterlagen enthalten die für die oberste Katastrophenschutzbehörde 
notwendigen Aktionen und enthalten einen Überblick über alle betreffenden 

                                                
13  Entwurf § 13 LKatSG 
14  Entwurf § 16 Absatz 2 LKatSG 



Betriebsbereiche in Mecklenburg-Vorpommern, z. B. die jeweiligen Betriebe, die den 
erweiterten Pflichten der Störfall-Verordnung unterliegen. 
 
Für jeden betreffenden Betriebsbereich werden zusammengestellt: 
·  Auskunftsdokumente (vom Betrieb übergeben),  
·  Gefahren im betreffenden Betriebsbereich,  
·  Handlungsübersicht (Handlungen der obersten Katastrophenschutzbehörde),  
·  Plan der Handlungen.  
 
 
9.3 Anhänge zu den Planteilen 

Material, das für alle Pläne gleichermaßen gilt, kann in Anhängen zusammengestellt 
werden, z. B. 
·  Allgemeine Karten,  
·  Begriffe im Katastrophenschutz,  
·  Abkürzungen,  
·  Taktische Zeichen. 
 
 
9.4 Interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne 

Interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne sind auf der Grundlage des § 10 der 
StörfallV vom 26. April 2000 durch die Betreiber von Betriebsbereichen zu erstellen. Im 
Anhang IV zur StörfallV sind die Inhalte genannt. 
Die Betreiber der Betriebsbereiche haben entsprechend § 11 der StörfallV den 
zuständigen Behörden die für die Erstellung externer Alarm- und 
Gefahrenabwehrpläne erforderlichen Informationen zu übermitteln. 
Das Mindestmaß an Information wird durch die Gliederung der internen Alarm- und 
Gefahrenabwehrpläne abgedeckt. 
 
Die Plan-Nr. 3.3 des Gliederungsvorschlages für den internen Alarm- und 
Gefahrenabwehrplan fordert vom Betreiber, eine Auswirkungsbetrachtung auf der 
Grundlage von Szenarien zu erstellen.  
 
Für die Erarbeitung von Szenarien liegen methodische Anleitungen vor. Genannt 
seien:  
 
1. Schadensbegrenzung bei Dennoch-Störfällen. Verabschiedet auf der 31. Sitzung 

der Störfallkommission am 12. Oktober 1999. Bericht SFK-GS-26,  
 

2. Ermittlung und Berechnung von Störfallablaufszenarien nach Maßgabe der 
3. Störfall-VwV. UBA Texte 15/2000 Band 1, Forschungsbericht 29748 428, UBA-
FB 000039/1.  

 
Die Gefahrenabschätzung im Programmsystem DISMA wurde auf der Grundlage des 
genannten UBA-Forschungsberichtes programmiert.  
 
Der Vorschlag für die Gliederung eines internen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 
wird zwischen dem Landesamt für Katastrophenschutz und dem Umweltministerium 
bezüglich der Anwendung in M-V noch abgestimmt.  
 
 



10 Bereitstellen der für den Katastrophenschutz rele vanten Gesetze, 
Verordnungen und Vorschriften 

An einer Zusammenfassung der für den Katastrophenschutz relevanten Gesetze, 
Verordnungen, Vorschriften und anderer rechtlicher Grundlagen in analoger sowie 
digitaler Form wird gearbeitet.  
Da aber bei einer Übergabe dieser Unterlagen an die unteren 
Katastrophenschutzbehörden die Aktualisierung der erfassten Dokumente durch das 
Landesamt für Katastrophenschutz nicht sichergestellt werden kann, beschränkt sich 
das LAKatS auf den Hinweis, dass eine Sammlung der Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern mittels LARIS - 
Landesrechts-Informationssystem - im Internet (www.mv-regierung.de/laris) tagaktuell 
bereitgestellt wird.  
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Kategorien im Katastrophenschutz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung:  
 
Die Kategorien wurden als methodisches Hilfsmittel benutzt, um die für den 
Katastrophenschutz notwendigen Sachdaten und Geodaten systematisch 
zusammenzustellen.  
Sie haben keinen direkten Bezug zu den im Programmsystem DISMA verwendeten 
Objektgruppen und Objektuntergruppen. 



Kategorie Gefährdung 

Gefährdung ist das räumliche und zeitliche Zusammentreffen des Menschen (eines 
Schutzobjektes) mit Gefahren. Dieser Begriff stellt den Bezug zwischen der Gefahr und 
dem Schutzobjekt her. 
 
Zur Kategorie Gefährdung gehören:  
 
Gefahrenquelle   
 
Gefahrenquellen sind z. B. Betriebe, Anlagen, Pipelines, Gefahrguttransporte, 
Wetteranomalien oder der Ausfall von Leistungen der technischen Infrastruktur. 
Der Ausfall von Leistungen der technischen Infrastruktur tritt als plötzliche 
Unterbrechung der Zufuhr von Elektroenergie, Gas und Fernwärme, der 
Wasserversorgung und -entsorgung, des Transports und der 
Kommunikationsverbindungen auf, stört damit einen Prozess oder bringt ihn zum 
Erliegen. 
 
Gefahrenschwerpunkt   
 
Gefahrenschwerpunkte des Katastrophenschutzes sind Ereignisse in einem 
bestimmten Gebiet und können zu Gefährdungen führen. 
 
 
Kategorie Gefahrenabwehr 

Zur Kategorie Gefahrenabwehr gehören:  
 
Kräfte   
·  KatS-Einheiten  
·  Feuerwehren  
·  Hilfsorganisationen  
 
Behörden 
·  Für KatS-Aufgaben zuständige Behörden  
·  Behörden, die Hilfeleistungen organisieren  
·  Behörden mit Auskunftsfunktion 
 
KatS-Hilfeleistung  
Unternehmen, Einrichtungen und Läger mit einem Hilfeleistungspotenzial für 
Auswirkungen bei einzelnen Gefahrenschwerpunkten. 
 
Schutzbauten/-anlagen . 
Deiche, Dämme, Schneisen, Polder usw. aber auch Sirenen, Schutzräume u. ä. 
 
 
Kategorie Schutzobjekte 

Als Schutzobjekte zählen Objekte, die bei Katastrophen/katastrophenähnlichen 
Situationen eines Schutzes vor den Auswirkungen bedürfen, z. B. Einrichtungen, die 
dem Aufenthalt von Menschen dienen, Versammlungsstätten. 
 
Wohneinheiten  
 
Bildung  
 
Gesundheits-/Sozialwesen  



 
öffentliche Einrichtungen/ Erholung  und  
 
Schutzgebiete   
 
 
Kategorie TIS (Technische Infrastruktur) 

Unter dem Begriff technische Infrastruktur wird eine ausgewählte technische 
Komponente der Infrastruktur zusammengefasst. Der Ausfall einer technischen 
Komponente kann katastrophenähnliche Situationen nach sich ziehen.  
 
Energieversorgung 
Netze der Elektroenergie-, Gas- und Fernwärmeversorgung 
 
Verkehr 
Anlagen und Netze des Verkehrswesens 
 
Wasserversorgung/Abwasser  
Netze der Wasserversorgung 
 
Telekommunikation. 
Telekommunikationsnetze und -anlagen 
 
 
Kategorie AGI (Ausgewählte geografische Information en)  

In der Kategorie AGI werden Objekte erfasst, deren Charakterisierung für den 
Katastrophenschutz relevant ist, z. B. Bahnübergänge, Unterführungen, Brücken, 
Dünen, Quellen, Flüsse, Furten, Teiche, unterirdische Hohlräume, militärisch genutzte 
Flächen, markante natürliche Objekte usw.  
 
 
Kategorie Planungselemente  

Die Kategorie Planungselemente spielt zunächst bei der Erfassung der Daten keine 
Rolle. Planungselemente können erst nach Abschätzungen festgelegt werden. Es sind 
spezielle Notlandeplätze, Plätze für Rettungsmaßnamen an Unfallschwerpunkten u. a. 
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Checklisten 15 für das Ermitteln des 
Gefährdungspotenzials 

 
Landkreis/Kreisfreie Stadt ........................ ................................. 

 
 

A Checkliste Anlagenbezogenes und betriebliches 
Gefahrenpotenzial 
 

B Checkliste Gefahren bei Transportprozessen 
 

C Checkliste Ausfall von Leistungen der technischen 
Infrastruktur (TIS) 
 

D Checkliste Geophysikalische Erscheinungen und 
Landschaftsveränderungen 
 

E Checkliste Ereignisse in Natur und Biosphäre 
 

F Checkliste weitere mögliche Gefahrenstellen für die örtliche 
Gefahrenabwehr 
 

                                                
15 Grundlage für diese Checklisten bilden Checklisten, die im Jahre 1993 im Auftrag des Säch-

sischen Staatsministeriums des Innern im Rahmen der „Gefahrenanalyse zum Zwecke des 
Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen“ von der TÜV Ostdeutschland Sicherheit und 
Umweltschutz GmbH (jetzt TÜV Anlagentechnik GmbH) erarbeitet wurden.  



 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
 
1. Die in diesen Checklisten aufgeführten quantitativen Angaben zur Erfassung der 

Gefahrenquellen sind als RICHTWERTE zu verstehen. Abhängig von den konkreten 
Situationen können auch kleinere oder größere Werte zur Entscheidung, ob die 
Gefahrenquelle relevant ist, heranzuziehen sein.  
 

2. Es wird empfohlen, die ermittelten relevanten Gefahrenquellen gleich in DISMA zu 
erfassen. Anderenfalls sollten geeignete Erfassungslisten, die auf die DISMA-
Datenstruktur zugeschnitten sind, verwendet werden.  
 

3. Im Allgemeinen bildet das LKatSG die Grundlage für die Erfassung der 
Gefahrenquellen. Es wurde deshalb nicht gesondert unter HINWEIS in den Tabellen 
genannt.  
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A Checkliste Anlagenbezogenes und betriebliches Gefa hrenpotenzial 
 

Wärmeerzeugung, Bergbau, Energie ............................................................................................................................................................................30 

Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe .................................................................................................................................................................32 

Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung......................................................................................................................................32 

Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffination und -weiterverarbeitung .....................................................................................................33 

Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen,  Herstellung und Verarbeitung von Harzen und Kunststoffen...........................................................35 

Holz, Zellstoff ................................................................................................................................................................................................................35 

Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse .........................................................................................................................35 

Verwertung und Beseitigung von Reststoffen................................................................................................................................................................36 

Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Zubereitungen........................................................................................................................................37 

Sonstige........................................................................................................................................................................................................................41 
 

 
 



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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1 
11 Wärmeerzeugung, Bergbau, Energie     

 
1.1 

 
Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von 
festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 
Feuerungswärmeleistung: Gasförmige, flüssige, feste, Brennstoffe >50 Megawatt 
Gasturbinen 

 
4. BImSchV 
(1.1, 1,2, 1.5) 

   

 
1.2 

 

 
Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle (Leistung: >1 t/h oder mehr) 
 
 

 
4. BImSchV 
(1.9) 

   

 
1.3 

 
Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle 

 
4. BImSchV 
(1.10) 
 

   

 
1.4 

 
Anlagen zur Trockendestillation von Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf, Pech 
(Kokereien, Gaswerke, Schwelereien) ausgenommen Holzkohlemeiler 
 

 
4. BImSchV 
(1.11) 

   

 
1.5 

 

 
Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen oder 
von Teer- oder Gaswasser 
 

 
4. BImSchV 
(1.12) 

   

 
1.6 

 
Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen 

 
4. BImSchV 
(1.13) 

   

 
1.7 

 
Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle 

 
4. BImSchV 
(1.14) 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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1.8 

 
Anlagen zur Erzeugung von Stadt- oder Ferngas aus Kohlenwasserstoffen durch 
Spalten 
 

 
4. BImSchV 
(1.15) 

   

 
1.9 

 
Anlagen über Tage zur Gewinnung von Öl aus Schiefer oder anderen Gesteinen oder 
Sanden sowie Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung solcher Öle 
 

 
4. BImSchV 
(1.16) 

   

 
1.10 

 
Ortsfeste Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung von 
Kernbrennstoffen 
 

 
Atomgesetz 
 

   

 
1.11 

 
Anlagen innerhalb von Kernbrennstofffabriken 
- zur chemischen Umwandlung von Uran- oder Plutoniumverbindungen (Konversion) 
- zum Sintern von Brennstofftabletten 
- zum Aufbereiten von kernbrennstoffhaltigen Rückständen 
 

 
Atomgesetz 
 

   

 
1.12 

 
Verfahrenstechnische Anlagen innerhalb von Urananreicherungsanlagen 
(Isotopentrennanlage, Produktenanlage) einschließlich Lager- und Hantierungsanlagen 
für Behälter mit Uranhexafluorid 
 

 
Atomgesetz 
 

   

 
1.13 

 
Einrichtungen zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Form von löslichen 
Uranverbindungen 
 

 
Atomgesetz 

   

 
1.14 

 
Einrichtungen zur Behandlung radioaktiver Abfälle 

 
UmweltHG 
Atomgesetz 
 

   

 



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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2 
12 Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe      

 
2.1 

 
Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest 

 
4. BImSchV 
(2.6) 

   

3 
13 Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Ve rarbeitung      

 
3.1 

 
Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen unter Verwendung von Fluss- oder 
Salpetersäure, ausgenommen Chromatieranlagen 
 

 
4. BImSchV 
(3.10) 

   

 
3.2 

 
Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren mit einer Leistung von >1500 
Starterbatterien oder Industriebatteriezellen 
 

 
4. BImSchV 
(3.21) 

   

 
3.3 

 
Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder –pasten 
oder von blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten  
 

 
4. BImSchV 
(3.23) 

   

 
3.4 

 

 
Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder 
chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbäder 30 m³ übersteigt 

 

 
RL 96/61/ 
EG 

   

 



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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4 
14 Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffin ation und 

-weiterverarbeitung  
    

 
4.1 

 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung, bei 
der Stoffe und deren Zubereitungen beteiligt sind, die im Anhang I zur StörfallV 
(Mengen vgl. Anhang I StörfallV, Spalte 4) aufgeführt sind; insbesondere 
a) zur Herstellung von anorganischen Chemikalien wie Säuren, Basen, Salze 
b) Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe 

elektrischer Energie 
c) zur Herstellung von Korund oder Karbid 
d) zur Herstellung von Halogenen oder Halogenerzeugnissen oder von Schwefel und 

Schwefelerzeugnissen 
e) zur Herstellung von phosphor- oder stickstoffhaltigen Düngemitteln 
f) zur Herstellung von unter Druck gelöstem Azetylen (Dissousgasfabriken) 
g) zur Herstellung von organischen Chemikalien oder Lösungsmitteln wie Alkohole, 

Aldehyde, Ketone, Säuren, Ester, Acetate, Äther 
h) zur Herstellung von Kunststoffen oder Chemiefasern 
i) zur Herstellung von Cellusosenitraten 
k) zur Herstellung von Kunstharzen 
l) zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen 
m) zur Herstellung von synthetischem Kautschuk 
n) zum Regenerieren von Gummi oder Gummimischprodukten unter Verwendung von 

Chemikalien 
o) zur Herstellung von Teerfarben oder Teerfarbenzwischenprodukten 
p) zur Herstellung von Seifen oder Waschmitteln 
 

 
4. BImSchV 
(4.1) 

   

 
4.2 

 
Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre 
Wirkstoffe gemahlen, maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden, bei denen 
die Voraussetzungen des § 1 der StörfallV vorliegen 
 

 
4. BImSchV 
(4.2) 
 
 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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4.3 

 
Anlagen zur Chemikalienaufbereitung und zur Abwasserbehandlung in Anlagen zur 
Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe 
 

 
UmweltHG 
(Anh. 1, 46) 

   

 
4.4 

 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Arzneimitteln oder 
Arzneimittelzwischenprodukten soweit 

a) Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile extrahiert, destilliert oder auf 
ähnliche Weise behandelt werden (ausgenommen Extraktionsanlagen mit 
Ethanol ohne Erwärmen) 

b) Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, Bestandteile und 
Stoffwechselprodukte von Tieren eingesetzt werden 

c) Mikroorganismen sowie deren Bestandteile oder Stoffwechselprodukte 
verwendet werden 

 
4. BImSchV 
(4.3) 

   

 
4.5 

 
Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl, 
Erdölerzeugnissen, zur Herstellung von Schmierölen, -fetten  
 

 
4. BImSchV 
(4.4, 4.5) 

   

 
4.6 

 
Anlagen zur Herstellung von Ruß 
 

 
4. BImSchV 
(4.6) 

   

 
4.7 

 
Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln durch Destillieren (Leistung 
von 1 t/h oder mehr)  
 

 
4. BImSchV 
(4.8) 

   

 
4.8 

 
Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder Druckfarben (Einsatz organischer 
Lösungsmittel von 5 t/d oder mehr) 
 

 
4. BImSchV 
(4.10) 

   

 
4.9 

 

 
Anlage zum Erschmelzen von Naturharzen oder Kunstharzen mit einer Leistung 
>1 t/d 

 
4. BImSchV 
(4.9) 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 

 

GFA_Teil1_komplett_gekürzt1.doc Gefährdungsanalyse MV - Anhang 2 Seite 35 von 96 
 Stand 12/2000 

 

5 
15 Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen,  Herstellung 

und Verarbeitung von Harzen und Kunststoffen 
    

 
5.1 

 
Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprägnieren oder Tränken 
von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen 
Materialien unter Einsatz von organischen Lösungsmitteln 

�

25 kg/h 
 

 
4. BImSchV 
(5.1) 

   

 
5.2 

 
Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit 
Rotationsdruckmaschinen, soweit Farben oder Lacke mit einem Anteil von mehr als 
50 Gew.-% Ethanol und insgesamt 

�

50 kg/h organische Lösungsmittel eingesetzt 
werden oder sonstige organische Lösungsmittel enthalten und von denen 

�

25 kg/h 
eingesetzt werden 

 
4. BImSchV 
(5.2) 

   

6 
16 Holz, Zellstoff      

 
6.1 

 
Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähnlichen Faserstoffen 
 

 
4. BImSchV 
(6.1) 

   

 
6.2 

 
Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder Holzfasermatten 
 

 
4. BImSchV 
(6.3) 

   

7 
17 Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirtschaft liche 

Erzeugnisse  
    

 
7.1 

 
Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von 100 und mehr Nutztieren 
 
(Die Anzahl der Nutztiere ist in der 4. BImSchV für Zwecke der Genehmigung aus immissionschutzrechtlicher 
Sicht wesentlich höher) 

 

 
4. BImSchV, 
(7.1) 
 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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7.2 

 
Mühlen für Nahrungs- und Futtermittel (Produktionsleistung von 100 t/d) 
 

 
4. BImSchV 
(7.21) 
 

   

 
7.3 

 
Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Öle (Menge des eingesetzten 
Extraktionsmittels 1 t oder mehr) 

 
4. BImSchV 
(7.23) 
 
 

   

 
7.4 

 
Anlagen zum Rösten oder Mahlen von  
Kaffee  
Kaffee-Ersatzprodukte, Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen (

�

75 kg/h) 
 

 
4. BImSchV 
(7.29, 7.30) 

   

 
7.5 

 

 
Anlage zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen von Milch oder Milchbestandteilen mit 
Sprühtrocknern 
 

 
4. BImSchV 
(7.32) 
 

   

 
7.6 

 

 
Anlage zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von 
Zuckerrüben oder Rohrzucker 
 

 
4. BImSchV 
(7.24) 
 

   

8 
18 Verwertung und Beseitigung von Reststoffen      

 
8.1 

 
Anlagen zur teilweisen oder vollständigen Beseitigung von festen oder flüssigen Stoffen 
durch thermische Verfahren (Ver- und Entgasung, Verbrennen) 

 
4. BImSchV 
(8.1) 
 

   

 
8.2 

 
Anlagen zur thermischen Zersetzung brennbarer fester oder flüssiger Stoffe unter 
Sauerstoffmangel (Pyrolyseanlagen) 

 
4. BImSchV 
(8.2) 
 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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8.3 

 

 
Anlagen zur chemischen Behandlung von besonders überwachungsbedürftigen 
und überwachungsbedürftigen Abfällen  
z. B. Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhaltigen Konzentraten, Nitriten, 
Nitraten oder Säuren (Verwertung, Entsorgung) 
 

 
RL 96/61/EG 
4. BImSchV 
(8.8) 
KrW-/AbfG 

   

 
8.4 

 
Ortsfeste Anlagen zum Lagern, Behandeln oder Ablagern von Abfällen, 
einschließlich industrielle Absetzanlagen (Schlammlagerplätze, Klärteiche – 
Anhalt für Fläche 5 ha und mehr) 
 

 
UmweltHG 
KrW-/AbfG 
UVP-V-Bergb 
UVP-Gesetz 

   

 
8.5 

 

 
Anlage zur Behandlung von besonders überwachungsbedürftigen und 
überwachungsbedürftigen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes Anwendung finden  
- besonders überwachungsbedürftige Abfälle (Durchsatz 

�

1 t/d) 
- überwachungsbedürftigen Abfälle (Durchsatz 

�

10 t/d) 

 
4. BImSchV 
(8.10 a, 8.11 a) 

KrW/AbfG 

   

 
8.6 

 

 
Anlage zur Lagerung von besonders überwachungsbedürftigen und 
überwachungsbedürftigen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes Anwendung finden  
- besonders überwachungsbedürftige Abfälle (Gesamtlagerkapazität 

�
30 t) 

- überwachungsbedürftigen Abfälle (Gesamtlagerkapazität 

�

30 t) 

 
4. BImSchV 
(8.10 b, 8.11 b) 
KrW-/AbfG 

   

9 
19 Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Zuber eitungen     

 
9.1 

 
Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen (Anhalt für  Fassungsvermögen 3 t und 
mehr), einschließlich Untergrundspeicher 

 
4. BImSchV 
(9.1) 
 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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9.2 

 
Anlagen zum Lagern von Mineralöl, flüssigen Mineralölerzeugnissen oder Methanol  
- Flammpunkt < 21 °C, Siedepunkt > 20 °C: 5 000 t 
- übrige flüssige Mineralölerzeugnisse: 10 000 t 
 

 
4. BImSchV 
(9.2) 
 

   

 
9.3 

 
Anlagen zum Lagern von Acrylnitril (Anhalt: 20 t oder mehr) 

 
4. BImSchV 
(9.3) 
 

   

 
9.4 

 
Anlagen zum Lagern von Chlor (10 t und mehr) 

 
4. BImSchV 
(9.4) 
 

   

 
9.5 

 
Anlagen zum Lagern von Schwefeldioxid (20 t und mehr) 

 
UmweltHG 
4. BImSchV 
(9.5) 
 

   

 
9.6 

 
Anlagen zum Lagern von flüssigem Sauerstoff  (200 t und mehr) 

 
4. BImSchV 
(9.6) 
 

   

 
9.7 

 
Anlagen zum Lagern von Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen 
(vgl. GefahrstoffV, Anhang V, Nr. 2, Gruppe A: Ammoniumnitrat und Zubereitungen, die 
zur detonativen Umsetzung fähig sind mit > 70 % Ammoniumnitrat, im Gemisch mit 
Ammoniumsulfat > 45 % Ammoniumnitrat) in Mengen von 25 t und mehr  

 
4. BImSchV 
(9.7) 
 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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9.8 

 
Anlagen zu Lagern von ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen (vgl. GefahrstoffV, , An-
hang V Nr. 2, Gruppe B: Zubereitungen, die zur selbstunterhaltenden fortschreitenden 
thermischen Zersetzung fähig sind mit 40 bis 70 % Ammoniumnitrat, im Gemisch mit 
anderen Nitraten 

�

10 %) in Mengen 100 t und mehr  
 

 
4. BImSchV 
(9.13) 
 

   

 
9.9 

 
Anlagen zum Lagern von Alkalichlorat (Anhalt: 5 t und mehr) 

 
4. BImSchV 
(9.8) 
 

   

 
9.10 

 
Anlagen zum Lagern von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln oder 
ihren Wirkstoffen (5 t und mehr) 

 
4. BImSchV 
(9.9) 
 

   

 
9.11 

Anlagen zum Umschlagen von überwachungsbedürftigen und besonders 
überwachungsbedürftigen Abfällen (KrW-/AbfG) >100 t, im trockenen Zustand 
staubenden Schüttgütern (100 t/d oder mehr) – ausgenommen Erdaushub oder Gestein 
aus der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen 

KrW-/AbfG 
4. BImSchV 
(9.10) 

   

 
9.12 

 
Anlagen zum Lagern von Schwefeltrioxid (15 t und mehr) 

 
4. BImSchV 
(9.12) 
 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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9.13 Anlagen zum Lagern von folgenden Gefahrstoffen und Mengen: 
- Ammoniak 3 t und mehr 
- Phosgen 0,075 t und mehr 
- Schwefelwasserstoff 5 t und mehr 
- Fluorwasserstoff 5 t und mehr 
- Cyanwasserstoff 5 t und mehr 
- Schwefelkohlenstoff 20 t und mehr 
- Brom 20 t und mehr 
- Azetylen (Ethin) 5 t und mehr 
- Wasserstoff 3 t und mehr 
- Ethylenoxid 5 t und mehr 
- Propylenoxid 5 t und mehr 
- Acrolein 20 t und mehr 
- Formaldehyd (Konzentration ³  90 %) 5 t und mehr 
- Brommethan 20 t und mehr 
- Methylisocyanat 0,015 t und mehr 
- Tetraethylblei, Tetramethylblei 5 t und mehr 
- 1,2-Dibromethan 5 t und mehr 
- Chlorwasserstoff, verflüssigt, 20 t und mehr 
- Diphenylmethandiisocyanat (MDI) 20 t und mehr 
- Toluylendiisocyanat (TDI) 10 t und mehr 

4. BImSchV 
(9.14) 
(9.15) 
(9.16) 
(9.17) 
(9.18) 
(9.19) 
(9.20) 
(9.21) 
(9.22) 
(9.23) 
(9.24) 
(9.25) 
(9.26) 
(9.27) 
(9.28) 
(9.29) 
(9.30) 
(9.31) 
(9.31) 
(9.32) 

   

 
9.14 

 

 
Anlagen zum Lagern von sehr giftigen Stoffen/Zubereitungen sofern sie nicht bereits 
aufgeführt sind (>2 t) 

 
4. BImSchV 
(9.34) 
 

   

 
9.15 

 
Anlagen, die der Lagerung von giftigen, brandfördernden oder explosionsgefährlichen 
Stoffen oder Zubereitungen dienen (Anhang III zur StörfallV), sofern sie nicht bereits 
aufgeführt sind (mehr als 10 t) 

 
4. BImSchV 
(9.35) 
 

   

 
9.16 

 
Getreidesilos 
 

    



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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9.17 

 
Deponien von Hausmüll 
 

 
KrW-/AbfG 

   

 
9.18 

 
Militärische Läger, sofern durch unbeabsichtigte destruktive Wirkungen eine Gefahr für 
Bevölkerung und Infrastruktur vorhanden ist. 
 

    

 
9.19 

 
Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 

AtomG 
UVP-V-Bergb 
UVP-Gesetz 

   

 
9.20 

 
Anlagen zur Lagerung von Gülle (

�

 2500 m³) 
 

4. BImSchV 
(9.36) 

   

10 
20 Sonstige      

 
10.1 

 
Anlagen zur Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung, Wiedergewinnung oder 
Vernichtung von explosionsgefährlichen Stoffen im Sinne des 
Sprengstoffgesetzes, die zur Verwendung als Sprengstoffe, Zündstoffe, 
Treibstoffe, pyrotechnische Sätze oder zur Herstellung dieser Stoffe bestimmt 
sind;  
hierzu gehören auch die Anlagen zum Laden, Entladen oder Delaborieren von Munition 
oder sonstigen Sprengkörpern (ausgenommen Anlagen zur Herstellung von 
Zündhölzern) 
 

 
4. BImSchV 
(10.1) 
RL 96/61 EG 
SprengstoffG 
 

   

 
10.2 

 
Anlagen zur Herstellung von Zusatzstoffen zu Lacken oder Druckfarben auf der Basis 
von Cellulosenitrat mit einem Stickstoffgehalt bis zu 12,6 % 
 

 
4. BImSchV 
(10.3) 
 

   



 
 

vorhanden   
Nr. 

Anlage  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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10.3 

 
Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung von organischen 
Lösungsmitteln einschließlich halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen (

�

1/d) 

 
4. BImSchV 
(10.8, 10.9) 
 

   

 
10.4 

 

 
Anlagen zum Bleichen von Garnen oder Geweben unter Verwendung von Chlor oder 
Chlorverbindungen 
 

 
4. BImSchV 
(10.11) 
 

   

 
10.5 

 

 
Begasungs- und Sterilisationsanlagen (mit sehr giftigen oder giftigen 
Stoffen/Zubereitungen (Kammervolumen 

�

1m³) 
 

 
4. BImSchV 
(10.22) 
 

   

 
10.6 

 

 
Ammoniakkälteanlagen 

�

3 t 
 
4. BImSchV 
(10.25) 
 

   

 
10.7 

 
Gentechnische Anlagen (Forschung, Produktion) 

 

 
Gentechnik 
NotV 
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B  Checkliste Gefahren bei Transportprozessen  
 
 
 
1 Stoffliche Gefahrenquellen 

 
2 Gefahren im Transportnetz 
 
 
 



 
 

vorhanden  Nr. Transportprozess  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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1 Stoffliche Gefahrenquellen     

1.1 Gefahrguttransporte auf der Straße GGVS 
 
 

   

1.2 Gefahrguttransporte auf der Schiene, Beförderung in Großpackmitteln/Kesselwagen GGVE 
 
 

   

1.3 Gefahrguttransporte auf der Ostsee und Schiffshavarien GGVSeeV 
 
 

   

1.4 Gefahrguttransporte auf der Wasserstraße GGVBinSch 
 
 

   

1.5 Rohrleitungstransport 
- Erdöl (Bezeichnungen der Rohrleitungen) 
- Gas (Hochdruckerdgasfernleitungen) 
- Weitere Produktleitungen 

    

2 Gefahren im Transportnetz     

2.1 Straßenverkehr 
- Brücken und andere wichtige Kunstbauten im Streckenverlauf 
- Tunnel 

    



 
 

vorhanden  Nr. Transportprozess  
Hinweis ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 
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2.2 Eisenbahnverkehr 
- Personenverkehr Strecke mit besonderem Verkehrsaufkommen,  

Strecke von ... nach ... 

- Strecke mit besonderem Aufkommen im Normalgutverkehr, kombiniert mit hohem 
Aufkommen an Personenverkehr, Strecke von ... nach ... 

- Brücken und andere wichtige Kunstbauten im Streckenverlauf 
- Tunnel 

- Weitere Sonderbauten der Bahn 

    

2.3 Häfen mit Umschlag gefährlicher Güter     

2.4 Verkehr auf Binnenwasserstraßen     

2.5 Luftverkehr 
- Flugplätze 
- Einflugschneisen 

LuftVG 
LuftVZO 
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C Checkliste Ausfall von Leistungen der technischen  Infrastruktur (TIS) 
 

Nr. betrachtetes Versorgungsgebiet*) 
Ausfall 

Elektroenergie 
Ausfall Gas Ausfall Fernwärme Ausfall Fernwasser 

  ja nein ja nein ja nein ja nein 
          

1 Versorgungsgebiet A         
          
          

2 Versorgungsgebiet B         
          
          

3 Versorgungsgebiet C         
          
          

4 Versorgungsgebiet D         
          

 
*) Kriterien für ein Versorgungsgebiet  
 Das Versorgungsgebiet wird nach Ermessen der Katastrophenschutzbehörde festgelegt. Es muss nicht mit dem technologischen Versorgungsnetz übereinstimmen.  
 Die Analyse bezieht sich prinzipiell auf Wohngebiete. 
 
 Folgende Kriterien müssen zutreffen: 
 ·  Die Versorgung erfolgt nur durch eine Versorgungsquelle 
 ·  Eine Vernetzung/Vermaschung mit anderen gleichartigen Versorgungsquellen ist nicht vorhanden 
 ·  Störungen in der Linie Erzeuger-Versorgungsgebiet sind möglich (Ausfall von Zwischenstationen und Netzteilen) 
 ·  Die Ausfallzeiten über 12 Stunden 
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D Checkliste Geophysikalische Erscheinungen und Lan dschaftsveränderungen 
 

 Geophysikalische Erscheinung/ Landschaftsveränderu ng     

 
1 

 
Halden (Flächenangabe als Anhalt: 10 ha und mehr) mit Abrutschgefahr 
 

 
UVP-V-Bergb. 

   

 
2 

 
Absenkungen durch Untertagebergbau, Höhlen 
 

    

 
3 

 
Militärische Altlasten (Truppenübungsplätze, Schießplätze, Deponien militärisch 
genutzter Stoffe u.a.), munitionsbelastete Flächen 
 

 
 

   

 
4 

 
Förderanlagen (Erdöl, Erdgas) 
 

 
UVP-V-Bergb. 
UVP-Gesetz 
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E Checkliste Ereignisse in Natur und Biosphäre 
 
 

vorhanden  
Nr. Ereignis  

 
Grundlage ja nein  

Bezeichnung/ 
Standort 

 
1 
 

 
Sturmflut/Sturmhochwasser  

   Mögliche 
Überflutungsflächen 
werden für DISMA 
bereitgestellt 

 
2 

 
Hochwasser an Flüssen 
 

   Mögliche 
Überflutungsflächen der 
Elbe werden für DISMA 
bereitgestellt 

 
3 

 
Waldbrand 
 

   Waldbrandgefährdete 
Gebiete werden für DISMA 
bereitgestellt. 

 
4 

 
Unwetter (Orkan, Starkniederschläge, Eisregen) 
 

    

 
5 

 
Anhaltende Trockenheit 
 

    

 
6 

 
Epidemien  
 

    

 
7 

 
Monokulturen (>100 ha) 
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F Checkliste weitere mögliche Gefahrenstellen für d ie örtliche Gefahrenabwehr 

 
vorhanden  

Bezeichnung 
Amt/Gemeinde 
Ortskennzahl 

 
Nr. 

 
Mögliche Gefahrenstelle 

 
Hinweis 

ja nein   
1 Baumärkte      
2 Kaffeeröstereien     
3 Tabakkonvertierung     
4 Großtischlereien     
5 Funk- und Fernsehtürme     
6 Stillgelegte Betriebe mit vermutlichem Gefahrstoffpotenzial     
7 Großbaustellen     
8 Objekte für Massenveranstaltungen, zeitweilige Ansammlung von vielen Menschen     
9 Sportboothäfen     

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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Anhang 3 

 
Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern 

Stand 12/2000 
 

 
 
 
 
 
 

Mögliche Katastrophen und besondere Gefährdungslage n  
 

in Mecklenburg-Vorpommern 
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Bedeutung für  

Nr. 
 

 

Katastrophe/besondere Gefährdungslage 
 

 

Gefahrenschwerpunkt 
 Land Kreis 

 

 1 Sturmflut/Sturmhochwasser Gesamte Ostseeküste, Bodden x x 
 2 Schadstoffunfall Küste Gesamte Ostseeküste, Boltenhagener Bucht, Wohlenberger Wiek, 

Wismarer Bucht, Mecklenburger Bucht, Greifswalder Bodden, 
Pommersche Bucht, Stettiner Haff 

x x 

 3 Hochwasser (Flüsse) Elbe, Oder, Warnow, Peene  x x 
 4 Waldbrand Wälder mit der Waldbrandgefahrenklasse A  

Grabow, Ludwigslust, Conow, BFA Lübtheen,  
Marnitz, Karbow, Sandhof, BFA Schweriner Land 
Krakow, Nossentiner Heide, Strelitz, NPA Müritz, Mirow, 
Wilhelminenhof, BFA Neubrandenburg, 
Jädkemühl, Torgelow, BFA Hintersee, BFA Oderhaff, Kirchliche FBG 
Vorpommern 
 
Waldbrandgefahrenklasse B 
Jasnitz, Güstrow, Jabel, Wredenhagen, Lüttenhagen, Pasewalk 

x x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 5 Extremwetterlagen Gesamtes Bundesland, insbesondere Netze der technischen 
Infrastruktur, schützenswerte Gebäude mit der Möglichkeit der 
Verwundbarkeit durch Extremwetter   

x x 

Genehmigungsbedürftige Betriebe, die den erweiterten Pflichten der 
StörfallV unterliegen 

x x 

Pipelines mit Gefahrstoffen (Ammoniak, Propan, Erdgas, andere 
Kohlenwasserstoffe)  

x x 

Kerntechnische Anlagen x x 
Genehmigungsbedürftige Betriebe, die den Grundpflichten der 
StörfallV unterliegen 

 x 

Übrige genehmigungsbedürftige Betriebe mit Gefahrenpotenzial  x 

 6 Stofffreisetzungen, Explosionen, Großbrände 

Gefährdungslagen durch terroristische Aktionen in 
Bevölkerungsballungsgebieten 

x x 
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Bedeutung für  

Nr. 
 

 

Katastrophe/besondere Gefährdungslage 
 

 

Gefahrenschwerpunkt 
 Land Kreis 

 

 7 Massenanfall von Betroffenen bei Unglücken Zugunglücke im gesamten Schienenstreckennetz, Schiffsunglück auf 
der Ostsee, Flugzeugabsturz, Massenunfälle auf BAB und 
Bundesstraßen 

x x 

 8 Kurzfristige Aufnahme und Betreuung von Personen Schiffbrüchige, Asylanten x x 
 9 Tierseuchen Gehöfte ab 100 Nutztieren x x 
 10 Epidemien Sich in Bevölkerungsballungsgebieten ausbreitende Krankheiten, 

Quarantänegebiete bei Auftreten exotischer Krankheitsfälle 
x x 

 11 Gefahrgutunfälle auf Straßen, Schienen und Wasserstraßen ·  Gefahrenschwerpunkte auf BAB, Bundesstraßen; 
·  durch Bevölkerungsballungsgebiete führende Schienenstränge, 

auf denen sehr giftiges, giftiges, hochentzündliches und leicht 
entzündliches Gefahrgut befördert wird; 

·  durch Bevölkerungsballungsgebiete führende Wasserstraßen, auf 
denen sehr giftiges, giftiges, hochentzündliches und leicht 
entzündliches Gefahrgut befördert wird 

x x 

 12 Extreme Hitze und Trockenperioden Gebiete mit niedrigem Grundwasserspiegel und 
Eigenwasserversorgung 

 x 

 13 Ausfall von Leistungen der technischen Infrastruktur Bevölkerungsballungsgebiete, Objekte, deren Ausfall zu weiteren 
Gefährdungslagen führt  

 x 

 14 Flugzeugunglück Flughafen:  
- Rostock-Laage  
- Neubrandenburg-Trollenhagen  
- Schwerin-Parchim  
- Barth 
- Heringsdorf  

 x 

 15 Brand auf Deponien Deponien für überwachungsbedürftige Abfälle, 10 t/d, 
Gesamtkapazität >25000 t 

 x 

 16 Gefährdungslage durch zeitabhängige Ansammlung von 
vielen Personen 

Sportstätten, Großbahnhöfe, Kaufhäuser, Veranstaltungsstätten  x 

 17 Unfälle in gentechnischen Anlagen Standort gentechnischer Anlagen  x 
 18 Epidemisch auftretende Pflanzenkrankheiten Großflächige Monokulturen (>100 ha)  x 
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Anhang 4 
 

Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern 
Stand 12/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musterszenarien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(nicht öffentlich) 
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Anhang 5 

 
Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern 

Stand 12/2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenstruktur in DISMA-MV 
 

(Objektgruppen und Objektuntergruppen)  
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01_Industrie Abfallverwertung/-beseitigung 
 Arzneimittelherstellung 
 Bau-/Baumaschinenbetrieb 
 Baustoffherst. (ausser Kies) 
 Bergwerk/Tagebau/Kieswerk 
 Betrieb (sonstiger) 
 Förderanlage/Sonde 
 Herst. chem. Erzeug./PSM/Farbe 
 Herstellung Sprengstoff 
 Holz-/Zellstoffherstellung 
 Kerntechnische Anlage 
 Metallherstellung/verarbeitung 
 Oberflächenveredlung 
 Verarbeitung Mineralöle 
02_Handel/Dienstleist./Lager Baustofflager 
 Deponie 
 Handwerksbetrieb/Werkstatt 
 Holzlager 
 Kaufhaus/Einkaufszentrum 
 Lager feste Brennstoffe 
 Lager Gefahrstoffe 
 Lager Lebensm./Gebrauchsgüter 
 Medien/Informationsdienst 
 Munitionslager 
 Radiol./Chemische Labore 
 Tankstelle VK/DK 
 Telekommunikation/Information 
 Wäscherei 
03_Landwirtschaft/Nahrungsm. Futtermittellager 
 Landwirtsch. Pflanzenprodukt. 
 Landwirtschaft Tierproduktion 
 Pflanzenschutz-/Düngemittellg. 
 Tierkörperbeseitigung 
 Verarb. tier./pflanzl. Rohstoffe 
04a_BImSch_Anlagen (AIS-I) 01_Wärme/Bergbau/Energie 
 02_Steine/Glas/Baustoffe 
 03_Stahl/Eisen/Metalle 
 04_Chemie/Arzneimittel 
 05_Oberflächen/Kunststoffe 
 06_Holz/Zellstoff 
 07_Nahrung/Futter/Landwirtsch. 
 08_Abfälle 
 09_Lagerung/Umschlag 
 10_Sonstiges (Sportanlagen) 
04_Anlagenteile Absetzbecken/Abscheider 
 Regler-/Pumpstation 
 Silo 
 Slipanlage 
 Tank 
 Werksgebäude 
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05_Behörde/Organisation Behörde Bund/Nachbarn 
 Behörde Kommune 
 Behörde Land 
 Bundesgrenzschutz 
 Bundeswehr 
 Gesellschaftliche Einrichtung 
 Hilfsorganisation (Verwaltung) 
 Justizvollzugsanstalt 
 Polizei 
 Privater Rettungsd. Verwaltung 
 Religionsgemeinschaft 
 THW-Geschäftsstelle 
 Zoll 
06_Gesundheits-/Sozialwesen Alten-/Pflegeheim 
 Apotheken/Drogerien 
 Arztpraxis/Ärztehaus 
 Asyl-/Obdachlosenunterkunft 
 Behinderteneinrichtung 
 Frauenhaus 
 Kinder-/Jugendhilfe(ohne Kita) 
 Kindertagesstätte 
 Krankenhaus 
 Krematorium 
 Reha-/Kureinrichtung 
07_Bildung/Kultur/Sport Ausstellungsgel./Freizeitanlag 
 Kulturdenkmal 
 Museum/Veranstaltungsraum 
 Schule 
 Schwimmhalle/Freibad 
 Sporthalle 
 Sportplatz-/anlage/Stadion 
 Universität/Hoch-/Fachschule 
 Wohnheim/Internat 
08_Gastronomie Campingplatz 
 Gaststätte/Raststätte 
 Großküche 
 Hotel/Motel/Pension 
 Jugendherberge 
09_Gefahrenabwehrkräfte Berufs-/Freiwillige Feuerwehr 
 Betreuung 
 Brandschutz (ELZ) 
 Einheiten THW 
 Führung 
 Gefahrgut 
 Rettungsdienst/Rettungswache 
 Rettungshubschrauber 
 Sanität 
 Verpflegung/Versorgung 
 Wassergefahren 
 Werkfeuerwehr 
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10_Einsatzorg./Sicherstellung Feuerwehrtechnische Zentrale 
 KatS-Lager 
 Leitstelle 
 Löschwasserentnahm/Hydrant 
 Notfallstation 
 Rettungswachen-/Notarztbereich 
 Schutzraumbau 
 Strandabschnitt/-zugang 
 Wachunternehmen 
 Warnanlage (Sirene) 
 Warndienstmeßstelle/Meßpunkt 
11_Gefahrenschwerpunkt Altlastenfläche 
 Gefahrenfeld 
 Munitionsverseuchung 
 Poldergebiet 
 Starkniederschläge 
 Überflutungsgefährdetes Gebiet 
 Unfallschwerpunkt 
 Vereisungen/Glatteisbildung 
 Verwehungen 
 Waldbrandgefahrenklasse A 
 Waldbrandgefahrenklasse B 
 Waldbrandgefahrenklasse C 
12_Verkehr/Strasse Bahnhof/Haltepunkt 
 Bahnlinie 
 Bahnübergang/-unterführung 
 Bundesautobahn 
 Bundesautobahn (geplant/im Bau) 
 Bundesstrasse 
 Bundesstrasse (geplant/im Bau) 
 Einflugschneise 
 Flughafen/Landeplatz 
 Gemeinde-/Ortsstrasse 
 Gemeinde-/Ortsstrasse (geplant) 
 Hubschrauberlandeplatz 
 Kreisstrasse 
 Kreisstrasse (geplant/im Bau) 
 Landesstrasse 
 Landesstrasse (geplant/imBau) 
 Platz 
 Schifffahrts-/Fährlinie 
 Schleuse 
 Verkehrsuntern. Personen/Güter 
 Weg 
 Werk-/sonstige Strasse 
 Werk-/sonstige Strasse (geplant) 
13_Wasser/Energie/Leitungen Brunnen 
 Damm/Wall/Deich 
 Druckerhöhungs-/Pumpstation 
 Elektroleitung 
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 Energie-/Wärmeerzeugungsanlage 
 Hochbehälter 
 Klärwerk/Abwasseranlage 
 Pegelmesspunkt 
 Pipeline 
 Stadtwerke/Zweckverbände 
 Staudamm/Wehr 
 Trinkwasserschutzgebiet 
 Umspannwerk/-station 
 Wasserwerk 
 Zisterne 
 Zuständigkeitsbereich 
14_Bauliche Gliederung Bahngelände 
 Baublock 
 Forstgliederung 
 Gebäude 
 Hafengelände 
 Industrie- und Gewerbefläche 
 Kommunale Gliederung 
 Landschafts-/Naturschutzgebiet 
 Militärisch genutzte Fläche 
 Ortschaft 
 Stadtteil 
 Statistischer Bezirk 
Anschriften Anschriften für Objekte 
 Anschriften für Personen 
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Anhang 6 

 
Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern 

Stand 12/2000 
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21 Abkürzungen für Einheiten der Gefahrenabwehr 

Langbezeichnung Kurzbezeichnung 

Arztgruppe AGr 

Arzttrupp ATr 

Betreuungsgruppe BtGr 

Betreuungstrupp, sozialer BtTrS 

Betreuungszug BtZ 

Dekontaminationstrupp DekonTr 

Erkundungstrupp ErkTr 

Erweiterte Löschgruppe ELGr 

Erweiterte Löschgruppe – Retten ELGrR 

Erweiterter Löschtrupp – Wasser ELTrW 

Erweiterter Löschzug ELZ 

Gefahrgutgruppe GfGGr 

Gefahrguttrupp GfGTr 

Löschgruppe LGr 

Löschzug LZ 

Löschzug – Retten LZR 

Löschzug – Wasserversorgung LZW 

Rettungstrupp RTr 

Sanitätsgruppe SanGr 

Sanitätstrupp SanTr 

Sanitätszug SanZ 

Technische Einsatzleitung TEL 

Technischer Trupp der TEL TTrTEL 

Transporttrupp TpTr 

Verpflegungstrupp VTr 

Wassergefahrengruppe WGfGr 

Wassertransporttrupp WTpTr 

Zugtrupp ZTr 
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22  Einwohnerstruktur  

Einwohner gesamt 
 davon 0 bis 15 Jahre 
 davon 65 Jahre und älter 
 davon Ausländer 

 
 
23 Fahrzeuge 

Abrollbehälter Atemschutz, AB-AS 
Abrollbehälter Gefahrgut, AB-G 
Abrollbehälter Hochwasserabwehr, AB-HWA 
Abrollbehälter Schlauch, AB-Sch 
Anhänger Boot, AnhB 
Anhänger SEG, AnhSEG 
Anhänger Tandem, AnhTd 
Anhänger bis 3,5t, Anh bis 3,5 
Anhänger kippbar  zweiachs, AnhKipp2 
Anhänger Öl, AnhÖl 
Anhänger über 3,5 t, Anh über 3,5 
Arzttruppwagen, ATW 
Betreuungsgruppenkraftwagen, BtGKW 
Betreuungszugkraftwagen, BtZKW 
Boot sonstige 
Brandschutzzugkraftwagen, BSZKW 
Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug Gerät, DMF-G 
Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug-Personen, DMF-P 
Einsatzleitwagen 1, ELW 1 
Einsatzleitwagen 2, ELW 2 
Erkundungskraftwagen, ErkKW 
Feldkochherd, FKH 
Gerätewagen Betreuung, GW-B 
Gerätewagen Gefahrgut 1, GW-G1 
Gerätewagen Gefahrgut 2, GW-G2 
Gerätewagen Verpflegung, GW-V 
Gerätewagen Wassergefahren, GW-WGf 
Krankentransportwagen mit 4 Tragen, KTW 4 
Löschgruppenfahrzeug, LF 16-TS 
Mehrzweckboot mit Trailer, MZB mT 
Mehrzweckgeländefahrzeug, Hägglunds 
Mobile Trinkwasseraufbereitungsanlage, mobTWA 
Personenkraftwagen geländefähig. PKW gel. 
Personenkraftwagen, PKW 
Rüstwagen 1, RW 1 
Rüstwagen 2, RW 2 
Sanitätszugkraftwagen, SanZKW 
Schlauchboot 
Schlauchwagen Transport, SW 2000 Tr 
Wassertransportanhänger Trinkwasser, WTA 1000 
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24 Geräte 

Beleuchtungseinrichtung Ölsperre für küstennahen Einsatz 
Brechstange Prüfstrahler 
Brennschneidgerät Sandsackfüllanlage 
Chip-Mess-System, CMS Sandsackschütter 
Dickstoffpumpe Saugpumpe 
Dosimeter Schaufel 
Dosisleistungsmessgerät Scherbrett 
Dosiswarngerät Schneidgerät 
Ersteinsatzcontainer für 150 EK Schutzanzug Chemikalien 
Faltbehälter für ÖL-/Wassergemisch Schutzanzug Gas 
Feldbett/Campingbett Schutzanzug Hitze 
Feldgerät für künstliche Beatmung Schutzanzug Kontamination 
Förderpumpe mit Antriebseinheit Schutzanzug Staub 
Gabelhubwagen Schutzanzug Öl mit Flammschutz 
Gabelstapler Diesel Schutzkleidung ABC (Overgament)  
Gasmesskoffer Spaten 
Hebe- und Zuggerät Speisenträger 
Hebekissen Sprechfunkgerät 2m Band 
Hochdruckreiniger Sprechfunkgerät 4m Band 
Hydraulicher Hebesatz Spreizer 
Kleinbagger Tragkraftspritze TS 8 
Kontaminationsnachweisgerät Trinkwasserbehälter 1000l flexibel 
Krankentrage Vakuummatratze 
Kreuzhacke Wärmebildkamera 
Mobilbagger Zelt DEKON 
Motorkettensäge Zelt Dusche 
Motortrennschleifer Zelt Verpflegung 
Multiwarngerät Zelt aufblasbar bis 40 m² 
Notstromaggregat bis 5 kVA Zelt bis 25 m² 
Notstromaggregat bis 8 kVA Zelt bis 50 m² 
Notstromaggregat mobil über 15 kVA Zeltgarnitur Bank 
Notstromaggregat über 8 kVA Zeltgarnitur Stuhl 
Ortungsgerät Verschüttete Zeltgarnitur Tisch 
Ölsperre für Böschung Zeltheizgerät 
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25 Krankenhausfachrichtungen 

Anästhesie 
Augenheilkunde 
Chirurgie 
Dermatalogie (Haut- und Geschlechtskrankheiten)  
Dialyse 
Frührehabilitation (bei schweren Schädel-Hirn-Schädigungen) 
Geriatrie 
Gynäkologie/Geburtshilfe (Frauenheikunde)  
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO)  
Herzchirurgie 
Innere Medizin 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Kinderchirurgie 
Kinderheilkunde 
Kinderonkologie 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
Neurochirurgie 
Neurologie 
Onkologie 
Orthopädie 
Psychiatrie 
Radiologie (Strahlentherapie/Nuklearmedizin) 
Urologie 
 
 
26 Krankenhausschwerpunktaufgaben 

Behandlung von Schlaganfallpatienten - stroke-unit 
Fachklinik für Diabetes- und Stoffwechselerkrankungen 
Fachklinik für Herzchirurgie/Herztransplantation 
Frührehabilitation bei (schweren) Schädel-Hirn-Schädigungen 
Geeignete medizinische Einrichtung für Notfallversorgung 
Geriatrisches Konzil 
Geschlossene Drogenentzugsstation 
Herzchirurgie / Kinderherzchirurgie, Transplantationsmedizin 
Neonatologisches Zentrum 
Onkologisches Zentrum 
Operative Erstversorgung bei Querschnittslähmungen 
Perinatalmedizinisches Zentrum 
Qualifizierte Entzugsbehandlung 
Rheumatologie 
Rheumazentrum M-V mit Leitstellenfunktion 
Rückenmarkschädigung 
Schlaflabor für Kinder 
Schlaflabor mit neurologischem Profil 
Schlaflabor mit pneumologischem Profil 
Thoraxchirurgie 
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27 Leistungen / Fachaufgaben (im KatS) 

Absichern von Schadenstellen 
Absperren von Schadenstellen 
Aufnehmen und Betreiben von Fernmeldeverbindungen 
Bekämpfen von Bränden 
Bekämpfen von Gefahrgutunglücken 
Bekämpfen von Hochwasser und Eisgefahren 
Bekämpfen von Seuchen 
Bereitstellen fernmeldetechnischer Mittel 
Beseitigen toter Tiere 
Betreuen und Pflegerische Maßnahmen 
Dekontaminationsmaßnahmen 
Einrichten und Unterhalten von Führungsstellen 
Einsatz und Betreiben technischer Geräte 
Erfassen meteorologischer Daten 
Erkunden und Feststellen von ABC-Gefahren 
Errichten und Betreiben von Verbandplätzen 
Erzeugen elekt., pneumatischer und hydraulischer Energie 
Heran- und Abführen von Wasser 
Instandsetzen infrastruktureller Bereiche 
Kennzeichnen und Überwachen kontaminierter Gebiete 
Maßnahmen der Hygiene und des Seuchenschutzes 
Maßnahmen der Logistik 
Maßnahmen der Verpflegungsversorgung 
Organisation und Errichten von Unterkünften / Notunterkünfte 
Orten / Suchen von Menschen und Tiere 
Registrieren Geschädigter, Betroffener und Einsatzkräfte 
Retten und Bergen von Menschen und Tieren 
Räumen großflächiger Verschüttungen 
Schutz und Bergen von Sachwerten 
Sichten, Erste Hilfeleistung und ärztliche Maßnahmen 
Sprengarbeiten 
Technische Hilfeleistungsmaßnahmen 
Transport Geschädigter und Betroffener 
Transport Verstorbener 
Unterstützen des Rettungsdienstes 
Versorgen mit Mitteln des täglichen Bedarfs 
 
 
28 Material  

Abfallbehälter Hygieneartikel Prüfröhrchen Trainingsanzug 
Absperrband Kunststoffeimer Reinigungstuch Unterwäsche 
Einweggeschirr Kunststoffwanne Sandsack Vinyl-Handschuh 
Getränkethermophor Löschdecke Schmierseife Vliesanzug 
Handbalsam Müllsack Socken Warnschild 
Handtuch Plastikkanister Spülmittel Wolldecke 
Hinweisschild Plastiksack Taschenleuchte Wärme-/Kälteschutzfolie 
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29 Mengeneinheiten  

Mengeneinheit  Langbezeichnung 

Imp/s Impulse pro Sekunde 

St. Stück 

Sv Sievert 

Sv/h Sievert pro Stunde 

g Gramm 

h Stunden 

ha Hektar 

kg Kilogramm 

km Kilometer 

km² Quadratkilometer 

l Liter 

m Meter 

mSv Milli-Sievert 

mSv/h Milli-Sievert pro Stunde 

mg Milligramm 

mg/m³ Milligramm pro Kubikmeter 

min. Minuten 

ml Milliliter 

mm Millimeter 

mm² Quadratmillimeter 

m² Quadratmeter 

m³ Kubikmeter 

m³/h Kubikmeter pro Stunde 

ppb Teile auf eine Milliarde (parts per billion) 

ppm Teile auf eine Million (parts per million) 

s Sekunden 

t Tonne 

µSv Mikro-Sievert 

µSv/h Mikro-Sievert pro Stunde 

µg/m³ Mikrogramm pro Kubikmeter 
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Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern 
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30 Gliederung der Katastrophenschutzpläne der oberst en Katastrophenschutzbehörde 

 
30.1 Organisationsgrundlagen des Katastrophenschutzes  

1 Rechtliche Grundlagen, Regelungen  
1.1 Rechtliche Grundlagen z. B. SOG, Grundsätze der Zusammenarbeit der Ministerien, WMI-Erlass 
1.2 Zuständigkeiten § 11 LKatSG, Aufgaben der fachlich zuständigen Ministerien, Aufgaben 

der Kreise, Behörden 
1.3 Leitungs- und Führungsstrukturen § 3 LKatSG, KatSL, TEL, Stäbe auf Landesebene, Stabsbereiche 
1.4 Kommunikationsgrundlagen Regelungen zur Fernmeldesicherstellung 
1.5 Alarmierungsordnung Regelungen zur Alarmierung, Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst, 

Katastrophenvoralarm, Katastrophenalarm 
1.6 Warnung und Information der Bevölkerung § 11 SOG, § 23 Brandschutzgesetz, WMI-Erlass: Charakteristik, 

Weitergabe, Anforderungen 
1.7 Stabsordnung Arbeitsorganisation der Leitungs- und Führungsorgane, Feststellen der 

Katastrophe, Lenkung bei besonderen Gefährdungslagen  § 1, 3, 4, 5 
SOG, Einberufung des Stabes, Herstellen der Führungsbereitschaft, 
Aufbau und Aufgabenverteilung der Organe 

1.8 Hausordnungen Ordnungen der Häuser, in denen Stäbe arbeiten 
2 Ansprechpartner, Kooperation, Koordination  
2.1 
2.1.1 
2.1.2 

Polizei 
Zuständigkeiten, Aufgaben im KatS 
Adressen, Ansprechpartner 

 
 
Innerhalb und außerhalb der Dienstzeit 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 

Bundeswehr  
Zuständigkeiten, Leistungen im KatS 
Adressen, Ansprechpartner 

 
 
Innerhalb und außerhalb der Dienstzeit 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 

Bundesgrenzschutz  
Zuständigkeiten, Leistungen im KatS 
Adressen, Ansprechpartner 

 
 
Innerhalb und außerhalb der Dienstzeit 

2.4 Im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen, Einheiten und  
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Einrichtungen 
2.4.1 ASB 
2.4.2 DLRG 
2.4.3 DRK 
2.4.4 Feuerwehren 
2.4.5 JUH 
2.4.6 MHD 
2.4.7 THW 
2.4.8 Sonstige  
2.5 Unternehmen und Stellen mit Hilfeleistungsmöglichkeiten 

Jeweils untergliedert in: Aufgaben/Leistungen im KatS, Adressen, 
Ansprechpartner für die Landesebene 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Katastrophenschutzbehörden und Leitstellen Untere KatS-Behörden, Leitstellen der Kreise 
2.7 Landesbehörden, Einrichtungen des Landes  
2.8 Bundesbehörden  
2.9 Behörden der Nachbarbundesländerländer  
2.10 Behörden der Nachbarstaaten  
2.11 Medien Fernsehen, Hörfunk, Presse 

 
30.2 Gefahrenanalyse (Gefahren, Gefährdungen, Gefährdungsbereiche) 

1 Sturmflut/Sturmhochwasser  
2 Hochwasser Elbe  
3 Waldbrand Katastrophensituation 
4 Extremwetterlagen Orkan, Starkniederschläge, langandauernder Frost 
5 Genehmigungsbedürftige Betriebe, Pipelines 

- Betriebsbereiche, die den erweiterten Pflichten der Störfall-
Verordnung unterliegen, 

- Anlagen mit der Gefahr einer Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-
Gemische, mit hochentzündlichen verflüssigten Gasen (einschließlich 
Flüssiggas) und Erdgas sowie Ammoniak entsprechend den Mengen 
der Störfall-Verordnung Anhang VII (erweiterte Pflichten), 

- Kerntechnische Anlagen, 
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- Pipelines mit hochentzündlichen, leichtentzündlichen, sehr giftigen 
und giftigen Stoffen. 

6 Massenanfall von Verletzten  
7 Tierseuchen  
8 Epidemien  
9 Gefahrgutunfälle Straße/Schiene/Wasserstraßen  

 
30.3 Sonderkatastrophenschutzpläne  

1 Sonderkatastrophenschutzplan „Sturmflut/Sturmhochw asser“  
1.1 Charakterisierung  Auszüge aus der Gefahrenanalyse 
1.1.1 Gefahr  
1.1.2 Gefährdungsbereiche Abgegrenztes Gebiet, auf dem Menschen, Tiere, wertvolle Sachgüter und 

die Umwelt gefährdet werden kann 
1.1.3 Erfahrungen  
1.1.4 Szenarien Ausgewählte, typische Szenarien  
1.2 Plan der Handlungen für „Sturmflut/Sturmhochwasser“  

 
Beispiel siehe Abschnitt 0 „4 Beispiel für einen Plan der Handlungen 
(Prinzip)“  

1.3 Planteile und Auskunftsdokumente „Sturmflut/Stur mhochwasser“ Gliederung wie im Plan der Handlungen 
1.3.1 Warnen  
1.3.1.1 Maßnahmen bei drohender Gefahr  
1.3.1.2 Maßnahmen bei eingetretener Gefahr  
1.3.1.3 Maßnahmen bei Eskalieren der Gefahr  
1.3.2 Alarmieren  
1.3.2.1 Alarmstufe 1: Alarmschema mit Alarmadressen  
1.3.2.2 Alarmstufe 2: Alarmschema mit Alarmadressen  
1.3.2.3 Alarmstufe 3: Alarmschema mit Alarmadressen  
 ...  
1.3.3 Führungsaufbau  
1.3.3.1 Alarmstufe 1  
1.3.3.2 Alarmstufe 2  
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1.3.3.3 Alarmstufe 3  
 ...  
1.3.3.n Einsatz Operativer Gruppen Orientierungen, Kompetenzen 
1.3.4 Kommunikation  
1.3.4.1 Kommunikationsmittel im KatS  
1.3.4.2 
1.3.4.3 

Alarmstufe 1 Kommunikation, Fernmeldeschema 
Alarmstufe 2 Kommunikation, Fernmeldeschema 

Aufbau der Kommunikation, Handlungen, Schemata, Anweisungen 

... ...  
1.3.5 Melden  
1.3.5.1 Schema der Meldungen  
1.3.5.2 Vorbereitete Vordrucke  
..... ....  
1.3.6 Kräfte und Mittel Übersicht über die verfügbaren Kräfte und Mittel (Art, Anzahl, Aufgaben, 

Stand der Vorbereitung) 
1.3.7 Öffentlichkeitsarbeit, Arbeit mit Medien  
1.3.7.1 Organisation der Arbeit Besetzung, Räume, Kommunikationsverbindungen, Arbeitsmaterial  
1.3.7.2 Vorbereitete Informationsunterlagen  
1.3.8 Ordnung und Sicherheit Zusammenwirken mit der Polizei bei großräumigen Verkehrsumleitungen 
1.3.9 Evakuieren Evakuierungsmaßnahmen, die überkreislich bzw. über die Grenzen des 

Bundeslandes organisiert werden 
1.3.10 Begrenzen der Auswirkungen Strategische Entscheidungsvarianten bei verschiedenen Situationen 
1.3.11 Retten, Bergen Strategische Entscheidungsvarianten bei großflächigen Überflutungen 
1.3.12 Versorgen (Einsatzkräfte, Bevölkerung) Organisation des Zusammenwirkens mit den zuständigen Behörden 
1.3.13 Betreuen (Einsatzkräfte, Bevölkerung) Betreuungskapazitäten 
1.3.14 Hygienisch-antiepidemische Maßnahmen Ableiten von Maßnahmen aus der Gefahrenanalyse, Organisation des 

Zusammenwirkens mit den zuständigen Behörden 
1.3.15 Beseitigen der Folgen Zusammenstellen von Angaben über die Zerstörungen/Schäden, Kosten 

der Katastrophenbekämpfung 

2 Sonderkatastrophenschutzplan „Hochwasser Elbe“  

3 Sonderkatastrophenschutzplan „Waldbrand“  
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4 Sonderkatastrophenschutzplan „Extremwetterlagen“ Extremwetterlagen, die über Kreisgrenzen Auswirkungen haben 

5 Sonderkatastrophenschutzplan „Massenanfall von Ver letzten“  

6 Sonderkatastrophenschutzplan „Tierseuchen“  

7 Sonderkatastrophenschutzplan „Epidemien“  

8 Sonderkatastrophenschutzplan „Gefahrgutunfälle Straß e/ Schiene/ 
Wasserstraße“ 

 

9 Sonderkatastrophenschutzplan „Schadstoffunfall Küs te“  

10 Sonderkatastrophenschutzplan „Betrieb/Anlage A“ nicht StörfallVO, Gliederung lt Externer Notfallpla n  
 
30.4 Planungsunterlagen zur Unterstützung der unteren KatS -Behörden bei der Realisierung der externen Notfall pläne  

0 Übersicht über die Betriebsbereiche  Aufzählen aller Betriebe/Unternehmen mit einem 
Gefahrenpotenzial, das zu Katastrophen/katastrophenähnlichen 
Situationen führen kann 
- Bezeichnung des Betriebsbereichs 
- Ort 
- Straße 
- Alarmtelefon 
- StörfallV (erweiterte oder Grundpflichten) 

1 Betriebsbereich A  
1.1 Auskunftsdokumente   
1.1.1 Allgemeine Beschreibung des Betriebsbereichs A  
1.1.2 Zufahrten  
1.1.3 Führungskräfte  
1.1.4 Betriebliche Einsatzleitung  
1.1.5 Einzelpläne des Betriebsbereichs  
1.2 Gefahren Auszüge aus der Gefahrenanalyse 
1.2.1 Anlagen und Gefahrstoffe  
1.2.2 Gefährdungsbereiche Abgegrenztes Gebiet, auf dem Menschen, Tiere, wertvolle Sachgüter und 
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die Umwelt gefährdet werden kann 
1.2.3 Erfahrungen  
1.2.4 Szenarien, Auswirkungsbetrachtungen Ausgewählte, typische Szenarien 
1.2.5 Domino-Effekte  
1.3 Plan der Handlungen für Störfälle 

 
Beispiel siehe Abschnitt 0 „4 Beispiel für einen Plan der Handlungen 
(Prinzip)“ 

1.4 Planteile   
1.4.2 Alarmplan der obersten KatS-Behörde 

Alarmfälle und Alarmstufen 
Alarmierung (entsprechend Alarmstufen) 

Verkürzter Bestand, voller Bestand, 
Alarmierung von Sachverständigen 

1.4.3 Führungsaufbau Stab, Einsatz einer operativen Gruppe in den betreffenden Kreisen 
1.4.4 Kommunikation  
1.4.5 Handlungen des Stabes/TEL  
1.4.5.1 Feststellen der Lage, Erkundung  
1.4.5.2 Beurteilen der Lage  
1.4.5.3 Koordinierung/Organisation des Zusammenwirkens Ordnung des Zusammenwirkens mit Polizei, Behörden auf Landesebene 
1.4.5.4 Meldungen, Berichterstattung an den Minister  
1.4.5.5 Entschlussvorbereitung  
 Unterstützungsaktionen zum Einsatz von Kräften und Mitteln sowie zur 

Versorgung  
 

1.4.6 Öffentlichkeitsarbeit  
1.4.6.1 Bürgertelefon, Auskunftsstelle Festlegungen zu Telefonnummern, Ort und Besetzung 
1.4.6.2 Arbeit mit Medien Regelung der Informationstätigkeit für Fernsehen, Hörfunk, Presse, 

Konferenzen 
1.4.6.3 Information der Öffentlichkeit Zur Information der Öffentlichkeit, insbesondere hinsichtlich des 

Verhaltens und der laufenden und geplanten Aktionen, abgestimmt mit 
der unteren KatS-Behörde und dem Ministerium: 
- Übermittlung an Medien, 
- Übermittlung an Bevölkerung 

 
30.5 Allgemeine Anhänge zu den Planteilen  
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A Karten Bezeichnung wie in den Planteilen. Karten je nach Bedarf (es ist auch 
möglich, bestimmte Karten in die Planteile gleich mit einzuordnen) 

B Taktische Zeichen  
C 30.5.1.1.1.1 Begriffe im KatS  
D Abkürzungen.  
E ... weitere erforderliche Auskunftsmaterialien 

Plan-Nr.  Inhalt Bemerkungen 
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31 Gliederung der Katastrophenschutzpläne der unteren K atastrophenschutzbehörde  

 
31.1 Organisationsgrundlagen des Katastrophenschutzes  

1 Rechtliche Grundlagen, Regelungen  
1.1 Rechtliche Grundlagen z. B. SOG, Grundsätze der Zusammenarbeit der Ämter, WMI-Erlass 
1.2 Zuständigkeiten § 11 LkatSG, Aufgaben der fachlich zuständigen Behörden im Kreis 
1.3 Leitungs- und Führungsstrukturen § 3 LkatSG, KatSL, TEL, Stab, Stabsbereiche 
1.4 Kommunikationsgrundlagen Regelungen zur Fernmeldesicherstellung 
1.5 Alarmierungsordnung Regelungen zur Alarmierung, Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst, 

Katastrophenvoralarm, Katastrophenalarm 
1.6 Warnung und Information der Bevölkerung § 11 SOG, § 23 Brandschutzgesetz, WMI-Erlass: Charakteristik, 

Weitergabe, Anforderungen 
1.7 Stabsordnung Arbeitsorganisation der Leitungs- und Führungsorgane, Feststellen der 

Katastrophe, Lenkung bei besonderen Gefährdungslagen  § 1, 3, 4, 5 
SOG, Einberufung des Stabes, Herstellen der Führungsbereitschaft, 
Aufbau und Aufgabenverteilung der Organe 

1.8 Hausordnungen Ordnungen der Häuser, in denen der Stab und andere Ämter bei einer 
Katastrophe arbeiten 

2 Ansprechpartner, Kooperation, Koordination  
 
 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 

Polizei 
Zuständigkeiten, Aufgaben im KatS 
Adressen, Ansprechpartner Innerhalb und außerhalb der Dienstzeit 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 

Bundeswehr  
Zuständigkeiten, Leistungen im KatS 
Adressen, Ansprechpartner 

 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 

Bundesgrenzschutz  
Zuständigkeiten, Leistungen im KatS 
Adressen, Ansprechpartner 

 

2.4 Im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen, Einheiten und  
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Einrichtungen 
2.4.1 ASB 
2.4.2 DLRG 
2.4.3 DRK 
2.4.4 Feuerwehren 
2.4.5 JUH 
2.4.6 MHD 
2.4.7 THW 
2.4.8 Sonstige  
2.5 Unternehmen und Stellen mit Hilfeleistungsmöglichkeiten 

Im Landkreis/in der kreisfreien Stadt vorhandene Hilfsorganisationen  
Jeweils untergliedert in: Aufgaben/Leistungen im KatS, Adressen, 
Ansprechpartner 
 
 
 
 
 
 

2.6 Katastrophenschutzbehörden und Leitstellen KatS-Behörden und Leitstellen der Nachbarkreise 
2.7 Landesbehörden, Einrichtungen des Landes  
2.8 Bundesbehörden  
2.9 Behörden der Nachbarbundesländerländer  
2.10 Behörden der Nachbarstaaten Kooperationspartner auf gleicher Verwaltungsebene 
2.11 Medien Fernsehen, Hörfunk, Presse 

 
31.2 Gefahrenanalyse (Zutreffende Gefahren, Gefährd ungen, Gefährdungsbereiche) 

1 Sturmflut/Sturmhochwasser  
2 Hochwasser Fluss .....  
3 Waldbrand  
4 Extremwetterlagen Orkan, Starkniederschläge, langandauernder Frost, extreme Hitze- und 

Trockenperioden 
5 Genehmigungsbedürftige Betriebe, gewerbliche und sonstige 

Unternehmen mit Gefahrenpotenzial, Pipelines 
- Betriebsbereiche, die den Pflichten der Störfall-Verordnung 

unterliegen, 
- Anlagen mit der Gefahr einer Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-

Gemische, mit hochentzündlichen verflüssigten Gasen (einschließlich 
Flüssiggas) und Erdgas sowie Ammoniak entsprechend den Mengen 
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der Störfall-Verordnung Anhang VII, 
- Kerntechnische Anlagen, 
- Einrichtungen, die „sonstige radioaktive Stoffe“ besitzen und die 

Freigrenzen hinsichtlich der Aktivität nicht überschreiten, 
- Sonstige gewerbliche Einrichtungen mit einem Gefahrenpotenzial, 

das zu Katastrophen/katastrophenähnlichen Situationen führen kann 
(§ 7a LKatSG), 

- Gentechnische Anlagen 
- Pipelines mit hochentzündlichen, leichtentzündlichen, sehr giftigen 

und giftigen Stoffen 
- ... 

6 Massenanfall von Verletzten  
7 Tierseuchen  
8 Epidemien  
9 Gefahrgutunfälle Straße/Schiene/Wasserstraßen  
10 Gefahren im Zusammenhang mit der technischen Infrastruktur  
11 Flugplätze  
12 Deponien  
13 Orte mit zeitabhängigen Ansammlungen von vielen Menschen  
14 Epidemisch auftretende Pflanzenkrankheiten  

 
31.3 Sonderkatastrophenschutzpläne  

1 Sonderschutzplan „Sturmflut/Sturmhochwasser“  
1.1 Charakterisierung der Gefahr Auszüge aus der Gefahrenanalyse 
1.1.1 Gefahr  
1.1.2 Gefährdungsbereiche Abgegrenztes Gebiet, auf dem Menschen, Tiere, wertvolle Sachgüter und 

die Umwelt gefährdet werden kann 
1.1.3 Erfahrungen  
1.1.3 Szenarien Ausgewählte, typische Szenarien 
1.2 Plan der Handlungen für „Sturmflut/Sturmhochwasser“  

 
Beispiel siehe Abschnitt 0 „4 Beispiel für einen Plan der Handlungen 
(Prinzip)“ 
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1.3 Planteile und Auskunftsdokumente „Sturmflut/Stur mhochwasser“ Gliederung wie im Plan der Handlungen 
1.3.1  
1.3.1.1  
1.3.1.2.  
1.3.1.3 

Warnen 
Maßnahmen bei drohender Gefahr 
Maßnahmen bei eingetretener Gefahr 
Maßnahmen bei Eskalieren der Gefahr  

1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.2. 
1.3.2.3 

Alarmieren 
Alarmstufe 1 Alarmschema mit Alarmadressen  
Alarmstufe 2 Alarmschema mit Alarmadressen 
Alarmstufe 3 Alarmschema mit Alarmadressen 

Alarmierungen im Zuständigkeitsbereich 
Stab, Behörden, Organe des Zusammenwirkens, Kräfte, 
Unternehmen/Organisationen zur Hilfeleistung im KatS 

1.3.3 
1.3.3.1 
1.3.3.2 

Führungsaufbau (Stab, Einsatz der TEL) 
Alarmstufe 1 
Alarmstufe 2 
... 

Handelnder Personenkreis, Organe des Zusammenwirkens, Sitz des 
Stabes, der TEL, der mitwirkenden Behörden und der anderen Organe, 
Schwerpunkte der Führungshandlungen 

1.3.3.n Einsatz Operativer Gruppen Orientierungen, Kompetenzen 
1.3.4 Kommunikation  
1.3.4.1 Kommunikationsmittel im KatS  
1.3.4.2 
1.3.4.3 

Alarmstufe 1 Kommunikation, Fernmeldeschema 
Alarmstufe 2 Kommunikation, Fernmeldeschema 

Aufbau der Kommunikation, Handlungen, Schemata, Anweisungen 

... ...  
1.3.5 Melden  
1.3.5.1 Schema der Meldungen  
1.3.5.2 Vorbereitete Vordrucke  
..... ....  
1.3.6 Kräfte und Mittel Übersicht über die verfügbaren Kräfte und Mittel (Art, Anzahl, Aufgaben, 

Stand der Vorbereitung), Einsatzvarianten 
1.3.7 Öffentlichkeitsarbeit, Arbeit mit Medien  
1.3.7.1 Organisation der Arbeit Besetzung, Räume, Kommunikationsverbindungen, Arbeitsmaterial  
1.3.7.2 Vorbereitete Informationsunterlagen  
1.3.8 Ordnung und Sicherheit Zusammenwirken mit der Polizei, Vorschläge für Absperrungen, 

Verkehrslenkungen entsprechend möglicher Gefahrensituation 
1.3.9 Räumen/Evakuieren Gefährdete Gebiete, Aufnahmegebiete und –objekte 
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1.3.10 Begrenzen der Auswirkungen  
1.3.11 Retten, Bergen  
1.3.12 Versorgen (Einsatzkräfte, Bevölkerung) Kräfteeinsatz, Organisation des Zusammenwirkens mit den zuständigen 

Behörden 
1.3.13 Betreuen (Einsatzkräfte, Bevölkerung)  
1.3.14 Hygienisch-antiepidemische Maßnahmen Ableiten von Maßnahmen aus der Gefahrenanalyse, Organisation des 

Zusammenwirkens mit den zuständigen Behörden 
1.3.15 Beseitigen der Folgen Erstberäumung,  

Zusammenstellen von Angaben über die Zerstörungen/Schäden, Kosten 
der Katastrophenbekämpfung 

2 Sonderkatastrophenschutzplan „Hochwasser Fluss...“  
3 Sonderkatastrophenschutzplan „Waldbrand“  
4 Sonderkatastrophenschutzplan „Extremwetterlagen“ Extremwetterlagen, die über Kreisgrenzen Auswirkungen haben 
6 Sonderkatastrophenschutzplan „Massenanfall von Ver letzten“  
7 Sonderkatastrophenschutzplan „Tierseuchen“  
8 Sonderkatastrophenschutzplan „Epidemien“  
9 Sonderkatastrophenschutzplan „Gefahrgutunfälle Str aße/ Schiene/ 

Wasserstraße“ 
 

10 Sonderkatastrophenschutzplan „Gefahren im Zusamme nhang mit 
der technischen Infrastruktur“ 

 

11 Sonderkatastrophenschutzplan „Flugplätze“  
12 Sonderkatastrophenschutzplan „Deponien“  
13 Sonderkatastrophenschutzplan „Orte mit zeitabhäng igen 

Ansammlungen von vielen Menschen“ 
 

14 Sonderkatastrophenschutzplan „Epidemisch auftrete nde 
Pflanzenkrankheiten“ 

 

15 Sonderkatastrophenschutzplan „Betrieb/Anlage A“ nicht StörfallVO, Gliederung lt Externer Notfallpla n  
 
31.4 Externe Notfallpläne  

0 Übersicht über die Betriebsbereiche  Aufzählen aller Betriebe/Unternehmen mit einem 
Gefahrenpotenzial, das zu Katastrophen/katastrophenähnlichen 
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Situationen führen kann 
- Bezeichnung des Betriebsbereichs 
- Ort 
- Straße 
- Alarmtelefon 
- StörfallV (erweiterte oder Grundpflichten) 

1 Externer Notfallplan Betriebsbereich A  
1.1 Auskunftsdokumente   
1.1.1 Allgemeine Beschreibung des Betriebsbereichs A  
1.1.2 Zufahrten  
1.1.3 Führungskräfte  
1.1.4 Betriebliche Einsatzleitung  
1.1.5 Einzelpläne des Betriebsbereichs  
1.2 Gefahren Auszüge aus der Gefahrenanalyse 
1.2.1 Anlagen und Gefahrstoffe  
1.2.2 Gefährdungsbereiche Abgegrenztes Gebiet, auf dem Menschen, Tiere, wertvolle Sachgüter und 

die Umwelt gefährdet werden kann 
1.2.3 Erfahrungen  
1.2.4 Szenarien, Auswirkungsbetrachtungen Ausgewählte, typische Szenarien 
1.2.5 Domino-Effekte, Gefahrenquellen von außen Wirkungen von innen nach außen und von außen nach innen 
1.3 Plan der Handlungen für „Störfall Betriebsberei ch A“ 

 
Beispiel siehe Abschnitt 0 „4 Beispiel für einen Plan der Handlungen 
(Prinzip)“ 

1.4 Planteile für „Störfall Betriebsbereich A“   
1.4.1 Warnen Die Warnung im Gefährdungsbereich sollte beschrieben werden. 

Welche Art der Warnung (bei einem Störfall im betreffenden 
Betriebsbereich) wird mit welchen Kräften und Mitteln 
durchgeführt. 
Für Warnmeldungen über Rundfunk und Fernsehen sollten die 
Kommunikationslinien und die Textkonserven vorbereitet werden. 

1.4.2 Alarmplan der KatS-Behörde 
Alarmfälle und Alarmstufen 
Alarmierung (entsprechend Alarmstufen) 

Verkürzter Bestand, voller Bestand, 
Alarmierung von Sachverständigen 
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1.4.3 Führungsaufbau Stab, Einsatz einer TEL, Einsatz einer operativen Gruppe in der 
betrieblichen Einsatzleitung 

1.4.4 Kommunikation  
1.4.4 Handlungen des Stabes/TEL  
1.4.4.1 Feststellen der Lage, Erkundung  
1.4.4.2 Beurteilen der Lage  
1.4.4.3 Koordinierung/Organisation des Zusammenwirkens Ordnung des Zusammenwirkens mit Polizei, Behörden, 

Organisationen/Unternehmen zur Hilfeleistung 
1.4.4.4 Meldungen, Benachrichtigungen  
1.4.4.5 Entschlussvorbereitung  
 Einsatz Kräfte und Mittel 

Geeignete Amtshilfe/Hilfeleistung 
Unternehmen für Hilfeleistung 

 

1.4.4.6 Information der Betroffenen  
1.4.4.7 Absperrungen, Verkehrslenkung  
1.4.4.8 Räumen/Evakuieren  
1.4.4.9 Retten, medizinische Maßnahmen  
1.4.4.10 Hygienisch-antiepidemische Maßnahmen  
1.4.4.11 Veterinärmedizinische Maßnahmen  
1.4.4.12 Betreuen, Versorgen Bevölkerung  
1.4.4.13 Betreuen, Versorgen Einsatzkräfte  
1.4.4.14 Dekontaminieren  
1.4.4.15 Öffentlichkeitsarbeit  
1.4.4.16 Bürgertelefon, Auskunftsstelle Festlegungen zu Telefonnummern, Ort und Besetzung 
1.4.4.17 Arbeit mit Medien Regelung der Informationstätigkeit für Fernsehen, Hörfunk, Presse, 

Konferenzen 
1.4.4.18 Information der Öffentlichkeit Zur Information der Öffentlichkeit, insbesondere hinsichtlich des 

Verhaltens, sollten für die Wohngebiete/-gebäude im Gefahrenbereich 
vorbereitet werden: 
- Infotexte (Textvorschläge für Situation und Verhalten bei Störfällen 

im betreffenden Betriebsbereich, im Einsatz können diese schnell 
vervollständigt werden), 
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- Übermittlung an Medien, 
- Übermittlung an Bevölkerung 

2 Betriebsbereich B  
 usw.  

 
31.5 Allgemeine Anhänge zu den Planteilen  

A Karten Bezeichnung wie in den Planteilen. Karten je nach Bedarf (es ist auch 
möglich, bestimmte Karten in die Planteile gleich mit einzuordnen) 

B Taktische Zeichen  
C 31.5.1.1.1.1 Begriffe im KatS  
D Abkürzungen.  
E ... weitere erforderliche Auskunftsmaterialien 
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32 Gliederung eines internen Alarm- und Gefahrenabwehr planes  

1 Angaben zum Betrieb  
 Deckblatt und Vermerke zur Fortschreibung  
1.1 Allgemeine Beschreibung des Betriebsbereichs Anschrift, Lage, Größe, Art der Produktion,  
1.2 Führungskräfte  
1.3 Zuständigkeiten zur Gefahrenabwehr Wesentliche Festlegungen zum Sicherheitsmanagement in bezug auf die 

Gefahrenabwehr. Verantwortlichkeiten und  Aufgaben, Ansprechpartner 
für Behörden  

1.4 Beschäftigte in Anlagen   
1.5 Betriebszeiten  
1.6 Zufahrten  
1.7 Einzelpläne Pläne von Rohrleitungen, Abwasser, Trink- und Brauchwasser, 

Energieversorgung, Notabfahrpläne, Feuerwehrpläne 
2 Angaben zur Betriebsumgebung  
2.1 Schützenswerte Objekte In der Nachbarschaft, Einrichtungen mit einer zeitweiligen Ansammlung 

von vielen Menschen 
2.2 Gefahrenquellen Gefahrenquellen, die auf den Betriebsbereich einwirken können 

(Naturereignisse, Gefahrguttransport u. a.) und Gefährdungen für den 
gefährliche Anlagen darstellen können 

2.3 Verkehrswege  
3 Gefahrenschwerpunkte  
3.1 Gefahrstoffe  Entsprechend Anhang 1 der StörfallV, aber auch die den Kategorien 

entsprechenden Gefahrstoffe sollten namentlich aufgeführt werden. 
3.2 gefährliche technische Einrichtungen  
3.3 Auswirkungsbetrachtungen  Dennoch-Störfälle für Stofffreisetzungen, Explosionen, Brände 
4 Betriebliche Gefahrenabwehrkräfte  
4.1 Leitstelle im Betrieb 24 h besetzt oder Wachdienstorganisation 
4.2 Krisenstab/betriebliche Einsatzleitung/Koordinierungsstelle Zusammensetzung, Ort 
4.3 Spezielle Fachkräfte Beauftragte, Sicherheitsingenieure 
4.4 Kräftegruppen  
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4.4.1 Erkundungskräfte  
4.4.2 Reparaturkräfte  
4.4.3 Betriebliche Feuerwehr  
4.4.4 Sanitätskräfte, Ersthelfer  
4.4.n ...  
5 Ausstattung 
5.1 Kommunikationsstruktur 
5.2 Sicherheitseinrichtungen 
5.3 Fahrzeuge 
5.4 Geräte 
5.5 Material 

Erfassung aller Mittel, die für die Gefahrenabwehr genutzt werden.  
Stellplätze, Orte der Aufbewahrung 

Aktionen  

6 Betriebsinterner Alarmplan  
6.1 Alarmfälle  Alarmfälle im Betriebsbereich, die Maßnahmen der Gefahrenabwehr 

erfordern 
6.2 Alarmstufen  
6.3 Alarmierung Alarmierung stufenweise entsprechend den Alarmstufen 
6.4 Meldungen Vordrucke zur Meldung von Ereignissen entsprechend den Festlegungen 

des Konzerns bzw. der Behörden 
6.5 Alarmadressen Betriebsangehörige, Leitstellen, Behörden 
7 Warnung  Warnung mit betrieblichen Mitteln 
7.1 Mittel der Warnung  
7.2 Organisation der Warnung  
8 Gefahrenabwehrhandlungen 
8.1 Erkundung 
8.2 Beurteilung der Lage  
8.3 Entschlussvorbereitung 
8.4 Organisation der Rettung 

Handlungen, die mit betrieblichen Kräften und Mitteln ausgeführt werden. 
Defizite sind auszuweisen 

8.5 Begrenzung der Auswirkungen Möglichst als Handlungsschemata ausführen 
8.5.1 Einsatz Anlage a  
8.5.2 Einsatz Anlage b  
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8.5.n ...  
9 Arbeit mit Medien   
9.1 Bürgertelefon, Auskunftsstelle Besonderen Telefonanschluss festlegen, damit der 

Informationsaustausch für Einsatzhandlungen nicht behindert wird  
9.2 Pressekonferenzen Ortsangabe, Rhythmus 
9.3 Information der Öffentlichkeit Vorbereitete Materialien 

   

Anhänge  

 Werksplan  
 Stadt-/Ortsplan  
 Telefonverzeichnisse  
 Sicherheitsdatenblätter Angabe der Orte der Aufbewahrung 
 Verfahrensfließbilder Angabe des Ortes der Aufbewahrung 
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4 Beispiel für einen Plan der Handlungen (Prinzip) 

(Die Zeiteinteilung sollte je nach Ereignis variiert werden) 
Zeit (Beginn und voraussichtliches Ende der Handlun g) Handlung 

0-10 min 10-20 min 20-30 min 30-60 min 2. Std. 3. Std. 4. Std. 5. Std. 6.-24. Std. 2.Tag 3.Tag 4. Tag 5. Tag 6.-10. Tag 

Warnung               
Maßnahmen bei 
drohender Gefahr 

              

Warnung über Radio/TV               
Maßnahmen bei 
eingetretener Gefahr 

              

              
              

- Sirene 
- Lautsprecherwagen 
- ...               
weitere Unterteilung so konkret wie im Rahmen der P lanung möglich (Ergänzung bei Übungen)  
Alarmierung               
Führungsaufbau               
Kommunikation                
Meldungen               
Kräfte und Mittel               
Öffentlichkeitsarbeit               
Ordnung und Sicherheit               
Räumung/Evakuierung               
Begrenzen der 
Auswirkungen 

              

Retten, Bergen               
Versorgung, Betreuung                
Hygienisch-
antiepidemische 
Maßnahmen 

              

Beseitigung der Folgen                
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Anhang 8 

 
Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern 

Stand 12/2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begriffsbestimmungen  
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Abwehr Handlungen, die in Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden, aber 

noch nicht entfalteten  Wirkung zur Verminderung der Auswirkungen 
durchgeführt werden. 
 

AEGL 2-Wert 
 
Acute Exposure 
Guideline Levels 

AEGL 2 ist die luftgetragene Stoff-Konzentration, ab der die allgemeine 
Bevölkerung, inklusive empfindlicher aber exklusiv hyperempfindlicher 
Individuen, irreversible oder andere schwerwiegende langandauernde 
Schädigungen oder eingeschränkte Fluchtmöglichkeiten erleiden können. 
Luftgetragene Stoff-Konzentrationen unterhalb des AEGL-2-Wertes aber 
oberhalb des AEGL-1-Wertes repräsentieren Expositionswerte, die 
spürbares Unwohlsein hervorrufen können.  
 

Alarmplan ist ein verbindlicher Katalog zur Durchführung vorgeplanter Maßnahmen. 
Er ist nach Kriterien der Dringlichkeit und Notwendigkeit zu gliedern. 
 

Amtshilfe ist die Vornahme einer Amtshandlung durch eine Verwaltungsbehörde 
auf Ersuchen einer anderen Behörde auf Grundlage von Art. 35 Abs. 1 
Grundgesetz. 
 

Bekämpfung Handlungen, die nach eingetretenen Katastrophen und katastrophen-
ähnlichen Situationen durchgeführt werden, um deren Auswirkungen zu 
beheben (Löschen, Retten, Bergen, Folgen beseitigen u.a.).  
 

Belastungsfaktor Der Belastungsfaktor ist ein Maß für die Gefährlichkeit des Konzentrati-
onsverlaufes an einem Ort. Er ergibt sich aus dem Quotienten der Bela-
stung und der Referenzbelastung. Die Referenzbelastung ist das Produkt 
der Referenzkonzentration (wenn vorhanden, der ERPG-2-Wert) mit der 
Referenzzeit 1 h. Die Belastung ist das gewichtete Integral über den 
zeitlichen Verlauf der Konzentration in einem Punkt.  
 

Bergung umfasst Maßnahmen zur Befreiung von Menschen oder Tieren, die durch 
äußere Einwirkungen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. 
 

besondere 
Gefährdungslage 
 

Ù Gefährdungslage, besondere 

bestimmungsgemäßer 
Betrieb 

Bestimmungsgemäßer Betrieb ist der Betrieb, für den eine Anlage nach 
ihrem technischen Zweck bestimmt, ausgelegt und genehmigt wird; 
Betriebszustände, die der erteilten Genehmigung oder nachträglichen 
Anordnung nicht entsprechen, gehören nicht zum bestimmungsgemäßen 
Betrieb. 
Der bestimmungsgemäße Betrieb umfasst den Normalbetrieb, den An- 
und Abfahrbetrieb, den Probebetrieb sowie Inspektions-, Wartungs- und 
Instandsetzungsvorgänge.  
 

Betreuung umfasst Maßnahmen zur Unterbringung, Verpflegung sowie zur sozialen 
Betreuung Betroffener. Durch soziale Betreuung werden Betroffene mit 
Gütern des dringenden täglichen Bedarfs versorgt und erhalten erste 
psychische Hilfe. 
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Betroffener ist eine Person, die durch ein Schadenereignis bedroht wird oder 
geschädigt wurde. 
 

Bodenbelastung Belastung des Bodens mit Gefahrstoffen. Außerhalb der betreffenden 
Isolinie tritt keine Bodenbelastung durch Ablagerungen auf, die ein 
Zehntel, ein Hundertstel oder ein Tausendstel der maximalen Boden-
belastung überschreitet.  
 

Domino-Effekt Domino-Effekte entstehen, wenn primäre Schadenswirkungen als Folgen 
sekundäre Wirkungen auslösen und dadurch die Auswirkungen 
vergrößern.  
 

Druckwirkungen Spitzenüberdruck 0,3 bar : Ab diesem Überdruck können schwere 
Schäden an Anlagen und Gebäuden auftreten. 

Spitzenüberdruck 0,1 bar : Ab diesem Überdruck können Schäden an 
Hausfassaden und Dächern auftreten. 
Spitzenüberdruck 0,03 bar: Ab diesem Überdruck können Glasschäden 
auftreten (100 % der Fensterscheiben zerstört). 
Spitzenüberdruck 0,01 bar: Ab diesem Überdruck können 10 % der 
Fensterscheiben zerstört werden.  
 

Einheiten im KatS bedeutet die gegliederte Zusammenfassung von Personen und Material, 
die unter einheitlicher Führung stehen. 
 

Einrichtungen  sind ortsgebundene Objekte, Organe zur Führung, Versorgung und 
Unterbringung im Katastrophenschutz. 
 

Einsatz die auf Grund eines Auftrages, Befehls oder eigenen Entschlusses 
ausgelöste Tätigkeit on Einzelpersonen, Einheiten und/oder 
Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes zur Hilfeleistung und 
Schadensbekämpfung. 
 

Einsatzabschnitt ist ein vom Einsatzleiter nach taktischen Erfordernissen festgelegter Teil 
oder Aufgabenbereich einer Einsatzstelle. Er kann örtlich begrenzt oder 
durch die Art der Einsatztätigkeit (zum Beispiel Löschwasserförderung, 
Brandbekämpfung, Rettungsdienst) bestimmt sein. 
 

Einsatzbereitschaft ist der Zustand von Einsatzkräften und Einsatzmitteln, der im 
Allgemeinen den vorgesehenen Einsatz ermöglicht. Die personelle 
Einsatzbereitschaft bezieht sich auf Zahl, Ausbildungsstand und 
Belastbarkeit der Einsatzkräfte.  
Die technische Einsatzbereitschaft bezieht sich auf die Einsatzmittel. 
 

Einsatzkräfte sind alle im Einsatz tätigen Mannschaften mit ihrem zugehörigen Gerät 
und die Hilfskräfte. 
 

Einsatzleiter (EL) ist die für die technisch-taktische Einsatzdurchführung 
gesamtverantwortliche Führungskraft. 

Einsatzleitung besteht aus dem Einsatzleiter, den Führungsgehilfen, dem Stabs- und 
Hilfspersonal sowie notwendigen Führungsmitteln. 
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Einsatzmittel sind Einrichtungen, Fahrzeuge, Geräte und Material, die Einsatzkräfte 
zur Auftragserfüllung benötigen. 
 

Einsatzplan ist die vorherige Festlegung eines möglichen Vorgehens bei bestimmten 
Situationen. 
 

Einsatzraum ist das einer taktischen Einheit oder einem Verband zugewiesene Gebiet, 
in dem diese tätig werden. 
 

Einsatzstelle ist der Ort beziehungsweise das Objekt, an dem Einsatzkräfte bei 
Bränden, Unglücksfällen oder sonstigen Notständen tätig werden. Die 
Einsatzstelle kann in Einsatzabschnitte unterteilt werden. 
 

ERPG 2-Wert  
 
Emergency Response 
Planning Guideline 
Level 

Der ERPG 2-Wert ist die maximale luftgetragene Konzentration, bei der 
davon ausgegangen wird, dass unterhalb dieses Wertes beinahe 
sämtliche Personen bis zu einer Stunde lang exponiert werden könnten, 
ohne dass sie unter irreversiblen oder sonstigen schwerwiegenden 
gesundheitlichen Auswirkungen oder Symptomen leiden bzw. solche 
entwickeln, die die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen könnten, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen /SFK-GS-02/.  
 

Erste Hilfe umfasst medizinische, organisatorische und betreuende Maßnahmen an 
Erkrankten oder Verletzten mit einfachen Mitteln. 
 

Evakuierung  ist die organisierte Verlegung von Menschen aus einem akut gefährdeten 
in ein sicheres Gebiet (Aufnahmegemeinden), wo sie vorübergehend 
untergebracht, verpflegt und betreut werden. Für die Durchführung der 
Evakuierung sind Evakuierungspläne nötig. 
 

Explosionsgrenze Die untere Explosionsgrenze ist die Konzentration, bei der sich eine von 
der Zündquelle unabhängige Flamme in einem brennbaren Gas-Luft-
gemisch gerade nicht mehr fortpflanzen kann. Die obere Explosions-
grenze bildet ein Gas-Luft-Gemisch bei dem sich eine von der Zünd-
quelle unabhängige Flamme mit geringer Geschwindigkeit und langsa-
mer Volumenvergrößerung der Abbrandgase, meist unter unvollständiger 
Verbrennung, fortpflanzt. 
Der Explosionsbereich ergibt sich aus der zwischen der unteren und der 
oberen Explosionsgrenze liegenden Konzentrationsspanne des Gas-Luft-
Gemisches. Die Größe des Bereichs ist ein Kriterium für die 
Gefährlichkeit der explosionsfähigen Atmosphäre.  
 

Führung ist die Einflussnahme auf die Entscheidungen und das Verhalten anderer 
Menschen mit dem Zweck, mittels steuernden und richtungsweisenden 
Einwirkens vorgegebene und aufgabenbezogene Ziele zu verwirklichen. 
Das bedeutet, andere zu veranlassen, das zu tun, was zur Erreichung 
des gesetzten Zieles erforderlich ist. 

Führungsmittel sind technische Mittel und Einrichtungen, die Führungskräfte bei ihrer 
Führungsarbeit unterstützen. Sie ermöglichen es, die für den 
Führungsvorgang erforderlichen Informationen zu gewinnen, zu 
verarbeiten und zu übertragen. 
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Führungsorganisation legt die Aufgabenbereiche der Führungskräfte fest und gibt die Art und 
Anzahl der Führungsebenen vor. Die Führungsorganisation stellt sicher, 
dass die Arbeit des Einsatzleiters beziehungsweise der Einsatzleitung bei 
jeder Art und Größe von Gefahrenlagen oder Schadensereignissen 
reibungslos und kontinuierlich verläuft. Bestimmte Aufgabenbereiche sind 
bereits vorher festzulegen und zuzuordnen. 
 

Führungsstab besteht grundsätzlich aus dem Leiter des Stabes, den Leitern der 
Sachgebiete Personal/Innerer Dienst, Lage, Einsatz, Versorgung, 
darüber hinaus bei Bedarf aus den Leitern der Sachgebiete Presse und 
Medienarbeit sowie Information und Kommunikation sowie zusätzlichen, 
entsprechend der Schadenslage in der Einsatzleitung benötigten 
Fachberatern und Verbindungspersonen. 
 

Führungsvorgang ist ein zielgerichteter, immer wiederkehrender und in sich geschlossener 
Denk- und Handlungsablauf. Dabei werden Entscheidungen vorbereitet 
und umgesetzt. Er unterteilt sich zweckmäßigerweise in Lagefeststellung, 
Planung und Befehlsgebung. 
 

Gefahr  Gefahr ist Wahrscheinlichkeit einer Störung der öffentlichen Sicherheit, 
verursacht durch ein Naturereignis, technische bzw. organisatorische 
Fehler oder menschliches Verhalten. 
 
Gefahr ist eine Sachlage, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den 
Eintritt eines Schadens erwarten lässt. 
 
Nach DIN 31000/2: Gefahr ist eine Sachlage, bei der das Risiko größer 
als das Grenzrisiko ist.  
 
Der Begriff "Gefahr" wird im Sinne des Katastrophenschutzes für eine 
Sachlage gebraucht, bei der nach menschlichen Erfahrungen und 
Bewertungen der Eintritt von Natur-, Technik- und Ökokatastrophen 
sowie jenen Ereignissen wahrscheinlich ist, die zu solchen Katastrophen 
eskalieren können.  
 

Gefährdung Gefährdung ist eine mögliche zu erwartende Schädigung von Personen, 
Sachwerten und Umwelt und geht von einer objektiv vorhandenen 
Gefahrenquelle aus.  
Gefährdung ist das räumliche und zeitliche Zusammentreffen des 
Menschen mit Gefahren 
 

Gefährdungsanalyse Die Gefährdungsanalyse des Katastrophenschutzes ist der umfassende 
Prozess, um Gefährdungen und deren Ursachen in einem bestimmten 
Gebiet mit dem Ziel zu erkennen, Schlussfolgerungen für den Schutz 
ableiten zu können.  
 

Gefährdungsbereich Der Gefährdungsbereich für Zwecke der Katastrophenschutzplanung ist 
die Fläche, die sich aus der Abschätzung der Auswirkungen möglicher 
Katastrophen und anderen besonderen Gefährdungslagen ergibt und auf 
der Menschen, Nutztiere und Sachgüter geschädigt werden. 
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Gefährdungslage, 
besondere 

Ereignis unterhalb der Katastrophe; sie ist insbesondere gegeben, wenn 
wegen einer bevorstehenden Gefahr oder einer eingetretenen Störung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem über örtlichen Bereich 
·  die ständige Beobachtung der Lage erforderlich ist und deshalb 

laufend Maßnahmen getroffen und 
·  diese Maßnahmen ständig zwischen mehreren zuständigen 

Behörden abgestimmt werden müssen.  
 

Gefahrenabwehr sind Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit. 
 

Gefahrencode Nach GGVS ist der Gefahrencode die Nummer zur Kennzeichnung 
(Kemlerzahl) der von Gefahrgut ausgehenden Gefahr, z. B. 6 = Giftwir-
kung, 8 = Ätzwirkung.  
 

Gefahrenfeld Das Gefahrenfeld ist ein Raum (bebautes Gelände, Nutzbereiche in 
horizontaler und vertikaler Ausdehnung), in dem nach einem eingetre-
tenen Schadenereignis toxische, Druck- oder Wärmestrahlungs-Wir-
kungen möglich sind.  
 

Gefahrenpotenzial Gefahrenpotential ist ein Ausdruck für das Risiko eines Schadensereig-
nisses. 
Es beschreibt als potenzieller Faktor die Eintrittswahrscheinlichkeit de-
struktiver Wirkungsfaktoren, die sich unter bestimmten Bedingungen 
entfalten können, und als potenter Faktor die Stärke destruktiver Wir-
kungen und damit verbundener weiterer Folgen.  
 

Gefahrenquelle Gefahrenquelle ist der Ursprung einer Gefahr, aus der sich eine Katast-
rophe oder katastrophenähnliche Situation entwickeln kann.  
 

Gefahrenschwerpunkt Gefahrenschwerpunkte des Katastrophenschutzes sind Ereignisse ent-
sprechend LKatSG M-V § 1 Absatz 2 in einem bestimmten Gebiet und 
können zu Gefährdungen führen.  
 

gefährliche Güter,  
Gefahrgut 

Gefährliche Güter im Sinne der Gefahrgutgesetzgebung sind Stoffe und 
Gegenstände, von denen auf Grund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder 
ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allge-
meinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von 
Menschen sowie für Tiere und andere Sachen ausgehen können.  
 

gefährliche Stoffe,  
Gefahrstoff 

Gefährliche Stoffe im Sinne des Katastrophenschutzes sind Substanzen 
oder Zubereitungen, die Menschen und Umwelt gefährden, zu 
Katastrophen, katastrophenähnlichen Situationen führen und/oder 
Abwehr und Bekämpfung behindern können.  
 

Hilfeleistung ist die Unterstützung, die einer Person, einer Organisation, einer 
Gemeinschaft oder einem Land nach einem Schadenereignis gewährt 
wird. 
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Hilfsorganisationen sind öffentlich- oder privatrechtlich organisierte Personenvereinigungen, 
die sich zur Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz verpflichtet 
haben. 
 

Hochwasserschutz sind Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren durch Überflutung. 
 

Hypothetischer Störfall Hypothetische Störfälle sind vernünftigerweise auszuschließende 
destruktive Ereignisse an betrieblichen Anlagen. Sie werden ungeachtet 
getroffener störfallverhindernder Vorkehrungen ausschließlich als 
Grundlage für die betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplanung sowie 
für die außerbetriebliche Katastrophenschutzplanung entwickelt. 
Ausgangspunkte sind die Stoffmenge im größten Behälter, extreme 
Verfahrensbedingungen, eine plausible Art der Freisetzung aus der 
Anlage und die Umgebung der Anlage. Die Ursachen für das Eintreten 
dieser Störfälle werden nicht begründet.  
 

Information und 
Kommunikation (IuK) 

ist ein Sammelbegriff für elektronische Text-, Sprach-, Daten- und 
Bildübertragung. 
 

JUPAC-Nomenklatur Die von der Internationalen Union für Reine und Angewandte Chemie 
festgelegten Regeln zur wissenschaftlichen Benennung chemischer 
Elemente und Verbindungen.  
Die JUPAC-Nomenklatur ist entsprechend der Vierten Straßengefahr-
gutänderungsverordnung 1993 für die innerstaatliche Beförderung von 
Gefahrgut verbindlich.  
 

Katastrophe Eine Katastrophe im Sinne des Landeskatastrophenschutzgesetzes ist 
ein Ereignis, das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige 
Versorgung zahlreicher Menschen, die Umwelt oder bedeutende Sach-
güter in so außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt, dass Hilfe 
und Schutz wirksam nur gewährt werden können, wenn die zuständigen 
Behörden, Stellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte unter 
einheitlicher Leitung der Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.  
 

Katastrophenfall ist die Feststellung des Zustandes einer drohenden oder eingetretenen 
Katastrophe, der dazu führt, gesetzlich festgelegte Maßnahmen 
anzuwenden. 
 

Katastrophenschutz-
management 

Katastrophenschutzmanagement ist die Gesamtheit der Führungs-
handlungen zur Organisation und Koordinierung des Schutzes, der 
Abwehr und Bekämpfung bei außergewöhnlichen Ereignissen.  
 

Katastrophenschutz-
potenzial 

Gesamtheit der in einem Bundesland/Landkreis oder einer kreisfreien 
Stadt vorhandenen Einheiten, Materialien und Mittel, die für Schutz, 
Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen oder katastrophenähnlichen 
Situationen eingesetzt werden können.  
 

Kreisgefahrenschwer-
punkt 

Kreisgefahrenschwerpunkt ist ein Gefahrenschwerpunkt, dessen Aus-
wirkungen mit großer Wahrscheinlichkeit durch die untere Katastro-
phenschutzbehörde ohne Hilfe des Landes beherrscht werden.  
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Lachenbrand Eine Flüssigkeit läuft aus und bildet eine Lache. Die Lache beginnt zu 
brennen. Nur Radien gleicher Wärmestrahlung werden berechnet.  
 

Landesgefahren-
schwerpunkt 

Landesgefahrenschwerpunkt ist ein Gefahrenschwerpunkt, bei dem  
- die oberste Katastrophenschutzbehörde nach LKatSG M-V § 13 

Absatz 1 und § 14 Absatz 2 Satz 2 mit ihrer Führungsorganisation 
lenkungsmäßig in die Abwehr und Bekämpfung durch entsprechende 
Maßnahmen einzugreifen hat (Katastrophen mit kreisgren-
zenübergreifenden Auswirkungen, Katastrophen, deren Bewältigung 
die untere Katastrophenschutzbehörde überfordert) und/oder 

- die untere Katastrophenschutzbehörde bei alleiniger Lenkung (ohne 
landesseitige Lenkungseingriffe) maßgebliche Unterstützung und 
Hilfe des Landes benötigt, 

- die Resonanz in der Öffentlichkeit das politische Handeln der 
Landesbehörden erfordert.  

 
Leitender Notarzt (LNA) ist ein im Rettungsdienst tätiger Arzt, der am Notfallort bei einer größeren 

Anzahl Verletzter, Erkrankter oder bei außergewöhnlichen Ereignissen 
alle medizinischen Maßnahmen zu leiten, zu koordinieren und zu 
überwachen hat. Er verfügt über eine entsprechende Qualifikation. 
Der Leitende Notarzt übernimmt medizinische Führungs- und 
Koordinierungsaufgaben. 
 

Logistik umfasst die Planung, Bereitstellung, Zuführung und Instandhaltung von 
Ausstattung, Verbrauchsgütern und Verpflegung im Einsatz sowie deren 
Nachweis. 
 

Massenanfall ist ein Notfall mit einer größeren Anzahl von Verletzten oder Erkrankten 
sowie anderen Geschädigten (Betroffene), der mit der vorhandenen und 
einsetzbaren Vorhaltung des Rettungsdienstes versorgt werden kann. 
 

Material Materialien im Katastrophenschutz sind Stoffe und Gegenstände, die zu 
Schutz, Abwehr und Bekämpfung einsetzbar sind (Werk-, Bau- und 
Arbeitsstoffe, Nachweismaterialien - Spürröhrchen, Chemikalien u.a.).  
 

Mittel Mittel im Katastrophenschutz sind technische Gegenstände, die für die 
Durchführung von Schutz-, Abwehr- und Bekämpfungsmaßnahmen 
benötigt werden (Geräte, Fahrzeuge, Anlagen u.a.).  
 

Musterszenarium Musterszenarium ist ein Szenarium für Zwecke der 
Katastrophenschutzplanung. Es wird für Ausgangsangaben zur Planung 
zugrunde gelegt, wenn die Ermittlungen von Daten zu rechnerischen 
Abschätzungen zu aufwendig sind (z. B. für „kleinere“ stationäre 
Gefahrenquellen), die Ausgangsangaben für besondere 
Gefährdungslagen mit vielen Unsicherheiten behaftet sind (z. B. für 
bewegliche Gefahrenquellen, deren Lokalisierung nicht möglich ist, für 
vorläufige Abschätzungen zu besonderen Gefährdungslagen, die nach 
Übungen oder vorliegenden neuen Erkenntnissen/Erfahrungen von 
Experten präzisiert werden).  
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Notarzt ist ein in der Notfallrettung tätiger Arzt, der über eine entsprechende 
Qualifikation verfügt. 
 

Notunterkunft 
 

ist die Einrichtung zur vorübergehenden Unterbringung Betroffener. 

Öffentliche Sicherheit bedeutet die Unversehrtheit von Leben, Gesundheit, Ehre, Freiheit und 
Eigentum der Bürger und die Funktionsfähigkeit sowie den Bestand des 
Staates und seiner Einrichtungen. 
 

Ortung 
 

ist die Lokalisierung verschütteter oder eingeschlossener Menschen und 
Tiere.  
 

Räumung umfasst das Freimachen von Straßen und Wegen für Rettungsfahrzeuge 
sowie die Wiederherstellung der Befahrbarkeit vertrümmerter Straßen. 
 

Referenzkonzentration In Deutschland werden z. Z. als Referenzkonzentrationen cR noch die 
Emergency Response Planning Guidelines-2 (ERPG-2) benutzt, die von 
der American Industrial Hygiene Association (AIHA) veröffentlicht werden 
/THE AIHA 1997/. Die Referenzzeit für die ERPG-2 Werte beträgt 
tR = 60 min. Von der Störfallkommission beim Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird empfohlen, vom ERPG- 
zum ®  AEGL-Konzept (Acute Exposure Guideline Levels) überzugehen. 
Dasselbe ist z. Z. in Vorbereitung.  
 

Retten  bedeutet das Abwenden eines lebensbedrohlichen Zustandes durch 
lebensrettende Maßnahmen und/oder durch Befreien aus einer 
lebensbedrohlichen Zwangslage.  
 

Rettungsdienst ist die öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der 
Gefahrenabwehr; gliedert sich in Notfallrettung und Krankentransport.  
 

Rettungswache ist eine Einrichtung des Rettungsdienstes zur Vorhaltung von 
Einsatzkräften und Rettungsmitteln. 
 

Sanitätsdienst leistet organisierte Hilfe bei der Versorgung Verletzter und Erkrankter. 
 

Schadengebiet ist ein in sich geschlossener und zusammen-gehörender größerer Raum, 
in dem sich auch mehrere Einsatzstellen befinden können oder in dem 
mehrere Einsatzräume zugewiesen sind.  
 

Schutz Vorsorgemaßnahmen, die das Eintreten eines Schadensereignisses 
verringern und/oder das Ausmaß des Schadens mindern sowie ein 
zweckmäßiges Handeln und Verhalten in Gefahrensituationen bewirken.  
 

Schwellenkonzentration 
 
 
 
 
 

Als Schwellenkonzentrationen cS werden in DISMA die vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichten Grenzwerte in der 
Luft am Arbeitsplatz “Luftgrenzwerte”, das sind die Technische Richtkon-
zentration (TRK) oder die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) 
verwendet. Die aktuellen Luftgrenzwerte werden im Bundesarbeitsblatt 
/TRGS 900/ veröffentlicht. 



 

GFA_Teil1_komplett_gekürzt1.doc Gefährdungsanalyse MV - Anhang 8 Seite 95 von 96 
 Stand 12/2000 

 

Schwellenkonzentration 
(Fortsetzung) 

Liegen keine Angaben für die Schwellenkonzentration eines Schad-
stoffes vor, so besteht die Möglichkeit, einen entsprechenden Wert für cS 
zu wählen.  
 

Selbsthilfe ist ein aus eigenem Antrieb motiviertes spontanes Handeln zur 
Vermeidung oder Überwindung einer Gefahrensituation. 
 

Sichtung umfasst die ärztliche Beurteilung und Entscheidung über die Priorität der 
Versorgung von Patienten hinsichtlich Art und Umfang der Behandlung 
sowie über Zeitpunkt, Art und Ziel des Transportes. 
 

Sonderbauten DB Große Bahnhöfe, Tunnel über 1 km Länge, Terminals, besondere 
Brückenbauwerke  
 

spezieller Brand Bei einem speziellen Brand werden die Ausbreitung toxischer Be-
standteile im Brandgas, und Radien gleicher Wärmestrahlung abge-
schätzt. Prognosen zum Brandverlauf u. ä. erfolgen nicht.  
 

Spitzenüberdruck siehe Druckwirkungen  
 

Stab ist eine Einrichtung mit vorgegebener Organisationsform zur Beratung 
eines Verantwortlichen. Im Rahmen der Gefahrenabwehr gibt es bei den 
Katastrophenschutzbehörden Stäbe auf allen Ebenen. Sie haben in der 
Regel kein Weisungsrecht. 
 

Stofffreisetzung Ein Gefahrstoff wird freigesetzt und breitet sich (auf dem Luftpfad) aus. 
Wirkungen können durch das Ausbreiten einer giftigen Wolke, durch die 
Kontamination mit Schadstoffen, durch die Folge-Explosion von explo-
sionsfähiger Atmosphäre und/oder durch den Folge-Brand einer Lache 
entstehen.  
 

Störfall Störfall ist eine Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs, bei der ein 
Stoff nach der Störfall-Verordnung durch Ereignisse wie größere 
Emissionen, Brände oder Explosionen sofort oder später eine ernste 
Gefahr hervorruft. 
Eine ernste Gefahr ist eine Gefahr, bei der  
1. das Leben von Menschen bedroht wird oder schwerwiegende 

Gesundheitsbeeinträchtigungen von Menschen zu befürchten sind, 
2. die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen beeinträchtigt 

werden kann oder 
3. die Umwelt, insbesondere Tiere und Pflanzen, der Boden, das 

Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- oder sonstige Sachgüter 
geschädigt werden können, falls durch eine Veränderung ihres Be-
standes oder ihrer Nutzbarkeit das Gemeinwohl beeinträchtigt würde.  

 
Szenarium Szenarium aus der Sicht des Katastrophenschutzes ist die Beschreibung 

einer angenommenen Katastrophensituation. Es enthält Annahmen und 
Abschätzungen zur Entstehung, zur Ausbreitung und zu Auswirkungen in 
ihrer zeitlichen Abfolge.  
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Technische 
Einsatzleitung (TEL) 

führt die ihr unterstellten Einsatzkräfte, die am Gefahren- oder 
Schadensort handeln. Der Technische Einsatzleiter benötigt zur Erfüllung 
seiner Aufgaben in der Regel einen Stab aus Sachgebieten und 
Fachberatern. Der Aufgabenumfang und das Ausmaß der personellen 
Besetzung werden durch die technisch-taktische Führung der 
Einheiten/Einsatzkräfte im Einzelfall bestimmt.  
 

Technische 
Hilfeleistung 

umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, 
Gesundheit und Sachen, die aus Explosionen, Überschwemmungen, 
Unfällen und ähnlichen Ereignissen entstehen. 
 

Technische 
Infrastruktur (TIS) 

Unter dem Begriff technische Infrastruktur wird eine ausgewählte 
technische Komponente der Infrastruktur zusammengefasst, d. h. alle 
Anlagen und Netze der Elektroenergie-, Gas-, Wasser- und 
Fernwärmeversorgung. 
Infrastruktur im erweiterten Sinn ist (lt. Bertelsmann Universallexikon 
1991) "der für das Bestehen einer entwickelten Volkswirtschaft er-
forderliche Unterbau materieller, meist öffentlicher und standortge-
bundener Art (Energieversorgung, Verkehrseinrichtungen, öffentliche 
Gebäude und Anlagen)". 
 

thermische Wirkungen Folgebrand: Entfernung, bis zu der Folgebrände infolge der Wärme-
strahlung nicht auszuschließen sind (8 kW/m²). 
Hautschäden: Entfernung, bis zu der Hautschäden beim ungeschützten 
Menschen bei beliebig langer Bestrahlungsdauer nicht auszuschließen 
sind (1,7 kW/m²).  
Feuerball: Maximale Ausdehnung des Feuerballs bei einer Explosion. 
 

toxische Wirkungen Gesundheitsschäden: Außerhalb des betreffenden Gefahrenfeldes treten 
keine humantoxischen Wirkungen auf (®  Belastungsfaktor = 0). Die 
Schwellenkonzentration wird zu keiner Zeit überschritten. 
Referenzkonzentration: Außerhalb der Isoplethe tritt die Referenzkon-
zentration zu keinem Zeitpunkt auf. 
Irreversible Gesundheitsschäden: Außerhalb des Gefahrenfeldes treten 
keine irreversiblen humantoxischen Gesundheitsschäden auf 
(®  Belastungsfaktor £ 1).  
 

Trinkwasser-
aufbereitung 

umfasst Förderung, Aufbereitung, Lagerung, Transport und Verteilung 
des Trinkwassers für die betroffene Bevölkerung. 
 

Überflutungsgebiet Gebiet, auf dem ein Schaden verursachender Wasserstand auftritt 
(Schadenswasserstand).  
 

Wassergefahr bezeichnet Gefahren, die sich durch erhöhte Wasserstände oder durch 
nicht normale Fließgeschwindigkeiten des Wassers ergeben. Hierzu 
gehören Hochwasser, Überschwemmungen, Eisgänge, Damm- oder 
Deichbrüche, Überflutungen und Unterspülungen. 
 

Wasserrettung dient der Hilfe für Personen in Eis- oder Wassergefahr durch Sichern, 
Retten oder Bergen. 

 


